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Bedingungswerk für dieDauercampingversicherung

Tarif agencio CampingAssec

(Stand 01.09.2022)



Hey,

vielen Dank für dein Interesse an der

agencio CampingAssec Tarifwelt.

Die Basis Ihres Versicherungsvertrages bilden 

die

ELEMENT Allgemeine Bedingungen zur Dauercampingversicherung (DCV-08-2022),

Versicherteninformation, Datenschutz sowie einige weitere gesetzliche Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen 
sind im Versicherungsschein ausgeführt.

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versi- 
cherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auchimmer die weibliche und die diverse Be- 
zeichnung mit gemeint.

Bei allen Fragen zu unserer Produktwelt steht euch euer Vermittler zur Verfügung.

Ihr Team von

agencio Dauercampingversicherung

agencio Versicherungsservice AG 
Bahnhofstraße 2
26655 Westerstede

T: 04488 – 7389- 0
F: 04488 – 7389- 4499

www.agencio.de
hey@agencio.de

Vorstand
Holger Koppius (Sprecher) 
Gerold Saathoff

Aufsichtsrat
Axel Eilers (Vorsitzender)

Registergericht-
Oldenburg: HRB 219062 
Steuer Nummer: 69/200/43924 
USt-IdNr.:  DE223312424
Gläubiger-IDNr.: DE76ZZZ00002575018

Bankverbindung Treuhandkonto ELEMENT INSURANCE AG 

Volksbank Westerstede

IBAN DE55 2806 3253 0068 3850 03 
BIC GENODEF1WRE
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Kundeninformationsblatt 

WER IST IHR VERSICHERER? 

 
Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der ELEMENT In- 

surance AG. Er ist Ihr Risikoträger mit Sitz in Berlin: 

 
Saarbrücker Str. 37A 

10405 Berlin 

Deutschland 

 
Vorstand: Dr. Astrid Stange (Vorsitzende), 

Dr. Michael Bongartz, Philipp Hartz und 

Eric Schuh 

Aufsichtsrat: Ralf Wohltmann (Vorsitzender) 

Amtsgericht Charlottenburg HRB 182671B 

 
WAS IST SEINE HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT? 

 
Die Hauptgeschäftstätigkeit ist das Versicherungsgeschäft. 

 
WER IST IHR ZEICHNUNGSBEVOLLMÄCHTIGTER ASSE- 

KURADEUR? 

 
Verantwortlicher ist die 
agencio Versicherungsservice AG 
Bahnhofstraße 2 

26655 Westerstede 

E-Mail: hey@agencio.de 

 
Vorstand: Holger Koppius (Sprecher) 

und Gerold Saathoff 

Aufsichtsrat: Axel Eilers (Vorstitzender) 

Amtsgericht Oldenburg HRB 219062 

 

INFORMATIONEN ZU IHREM VERTRAG 
 

WOHIN KÖNNEN SIE SICH MIT IHREN FRAGEN WENDEN? 

 
Sie benötigen eine Auskunft, brauchen eine Bestätigung oder 

möchten etwas an Ihrem Vertrag ändern? 

Sagen Sie uns einfach, was wir für Sie tun können, unter: 

 
Allgemeine Fragen: 

service@agencio.ihr-versicherungsschutz.de 
 

Schadenmeldungen: 

neuschaden@agencio.ihr-versicherungsschutz.de 

 
 

WANN KOMMT DER VERSICHERUNGSVERTRAG ZUSTANDE? 

 
Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag zum 

Versicherungsvertragsabschluss und unsere Übersendung 

des Versicherungsscheins an Sie (Annahme) zustande. 

 

WELCHE SPRACHE LIEGT DEM VERTRAG ZUGRUNDE? 

 
Der Versicherungsvertrag unterliegt dem deutschen Recht. 

Wir informieren Sie und kommunizieren mit Ihnen immer in 

deutscher Sprache. Das gilt auch für Ihre Versicherungsbe- 

dingungen. 

 
WO KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE GERICHTLICH GELTEND 

MACHEN? 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ELE- 

MENT Insurance AG sind folgende Gerichte zuständig: 

 

 das Gericht am Sitz unseres Unternehmens, das für 

Ihren Vertrag zuständig ist.

 das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen 

festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres gewöhnlichen 

Aufenthalts.

 
INFORMATIONEN ZU AUSSERGERICHTLICHEN BE- 

SCHWERDE- UND RECHTSBEHELFSVERFAHREN 

 
AN WEN KÖNNEN SIE IHRE BESCHWERDEN RICHTEN? 

 
Wenn Sie Anlass zur Beschwerde haben, freuen wir uns, 

wenn Sie sich zuerst bei uns melden, damit wir die Probleme 

beheben und daraus lernen können, unter: 

 
beschwerde@agencio.de 

erreichen Sie unsere Kümmerer. 

Sollte wider Erwarten eine Einigung mit uns nicht möglich 

sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die zuständige 

Aufsichtsbehörde wenden: 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bereich 

Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

 
Oder Sie richten Ihre Beschwerde an den Versicherungsom- 

budsmann, der unabhängig und für den Verbraucher kosten- 

frei als Schlichtungsstelle zwischen Versicherungsunterneh- 

men und Kunden arbeitet. 

 
Versicherungsombudsmann e. V. Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Tel. 0800 3696000 

 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
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GESONDERTE MITTEILUNG NACH § 

28 ABS. 4 VVG ÜBER DIE FOLGEN BEI 

VERLETZUNGEN VON OBLIEGENHEI- 

TEN NACH DEM VERSICHERUNGS- 

FALL 

AUSKUNFTS- UND AUFKLÄRUNGSOBLIEGENHEITEN 

 
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinba- 

rungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versiche- 

rungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die 

zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs un- 

serer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenhei- 

ten), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungs- 

pflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben ma- 

chen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Auf- 

klärungsobliegenheiten). Wir können ebenfalls verlangen, 

dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen 

zugemutet werden kann. 

 
LEISTUNGSFREIHEIT 

 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vor- 

sätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder 

stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur 

Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versiche- 

rungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Ob- 

liegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht voll- 

ständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis der 

Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt 

nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten 

nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Auf- 

klärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch 

insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass 

die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverlet- 

zung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch 

für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs- 

pflicht ursächlich war. 

 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung 

oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in je- 

dem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
HINWEIS 

 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, 

sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, 

zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 
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GESONDERTE MITTEILUNG ÜBER DIE 

FOLGEN EINER VERLETZUNG DER GE- 

SETZLICHEN ANZEIGEPFLICHT NACH § 

19 ABS. 5 VVG 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 

können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen gemäß § 

19 VVG wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 

auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Be- 

deutung beimessen. 

 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermitt- ler 

machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar ge- 

genüber der ELEMENT Insurance AG in Textform nachzuholen. 

Bitte beachten Sie dabei, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 

gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 

machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 

der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 

entnehmen. 

 

WELCHE FOLGEN KÖNNEN EINTRETEN, WENN 

EINE VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHT VER- 

LETZT WIRD? 

 
RÜCKTRITT UND WEGFALL DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 

 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 

vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei- 

sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 

kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be- 

dingungen, geschlossen hätten. 

 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklä- ren 

wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 

bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nach- 

weisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver- 

sicherungsfalles

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht ursächlich war.

 
Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige- 

pflicht arglistig verletzt haben. 

 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, 

welcher bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung ab- 

gelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
KÜNDIGUNG 

 
Wir können nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie die vor- 

vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 

schuldlos verletzt haben. In diesem Fall können wir den Ver- 

trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 
VERTRAGSÄNDERUNG 

 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum- 

stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät- 

ten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 

Vertragsbestandteil. 

 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 

anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Ha- 

ben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die an- 

deren Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperi- 

ode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 

als zehn Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 

den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 

innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über 

die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wer- 

den wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
AUSÜBUNG UNSERER RECHTE 

 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 

zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 

wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel- 

tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 

Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzuge- 

ben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 

können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 

für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 

oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An- 

zeige kannten. 

 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags- 

änderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags- 

schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 

dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
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Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 

verletzt haben. 

 
STELLVERTRETUNG DURCH ANDERE PERSON 

 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 

Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 

Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Aus- 

schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 

Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die An- 

zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor- 

den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 

Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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BLATT ZUR DATENVERARBEI- 
TUNG ELEMENT Insurance AG 

Um sicherzustellen, dass Versicherungen ihre Aufga- 
ben effektiver und sicherer erfüllen können, ist die 
elektronische Datenverarbeitung (EDV) aus dem heu- 
tigen Tagesgeschäft nicht mehr wegzudenken. Mit 
Hilfe dieser lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln. Zudem bietet die 
EDV im direkten Vergleich zu manuellen Verfah- ren 
einen besseren Schutz der Versichertengemein- 
schaft vor missbräuchlichen Handlungen. 

 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu 

Ihrer Person wird durch die Datenschutzgrundverord- 
nung (DSGVO) geregelt. Als Verantwortliche für die 
Verarbeitung Ihrer Daten erreichen Sie die ELEMENT 
Insurance AG und unseren Datenschutzbeauftragten 

jederzeit per E-Mail unter datenschutz@element.in oder 
postalisch unter ELEMENT Insurance AG, z.Hd. Daten- 
schutzbeauftragter, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin 
Deutschland. 

 
I. WOZU WIR IHRE DATEN VERARBEITEN 

 
Bei Abschluss Ihres Versicherungsschutzes haben Sie 

uns Ihre für die Vertragsausführung erforderlichen per- 
sonenbezogenen Daten im Rahmen des Antragsver- 
fahrens zur Verfügung gestellt (Antragsdaten). 

 
Wir verarbeiten diese Daten, soweit dies für den Ab- 
schluss und die Durchführung des Versicherungsvertra- 

ges notwendig ist. 
 

Daneben werden versicherungstechnische Daten, wie 
Kundennummer (Partnernummer), 

Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 
eines Dritten, z.B. eines Vermittlers oder eines Sachver- 
ständigen geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versiche- 
rungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. das Gutachten 
eines Sachverständigen, Rechnungen oder die Höhe der 
Auszahlung (Leistungsdaten). 

 
Diese Daten werden in unserem System verarbeitet, 
um Ihnen Ihren Versicherungsschutz nach Maßgabe 

Ihres Versicherungsscheines gewähren zu können. 

 
 

II. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG 

 
Die Verarbeitung erfolgt zur Erbringung Ihres Versiche- 

rungsschutzes gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie 

– im Falle der Verarbeitung besonderer Kategorien per- 

sonenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
(insb. Gesundheitsdaten) – aufgrund Ihrer Ein- willigung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Daten 

verarbeiten wir auch, um berechtigte In- teressen von 

uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO). Dies kann insbesondere 

erforderlich sein zur Gewährleistung der IT- Sicherheit 

und des IT-Betriebs, sowie zur Verhinderung und 

Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 

Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezoge- 

nen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 

steuerrechtlicher 

Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in die- 

sem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

 
 

III. VERARBEITUNG AUSSERHALB DER EUROPÄ- 

ISCHEN UNION, WEBHOSTING, KONTAKTAUF- 

NAHME, ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 

Vorbehaltlich ausdrücklicher Einwilligung oder ver- 
traglich oder gesetzlich erforderlicher Übermittlung 

verarbeiten oder lassen wir die Daten nur in Drittlän- 

dern mit einem anerkannten Datenschutzniveau, ver- 

traglichen Verpflichtung durch sogenannte Standard- 

schutzklauseln der EU- Kommission, beim Vorliegen von 

Zertifizierungen oder verbindlicher internen Da- 

tenschutzvorschriften verarbeiten (Art. 44 bis 49 

DSGVO, Informationsseite der EU-Kommission). 
 
Bei der Datenverarbeitung greifen wir auf Cloud- 

Hosting-Dienstleistungen externer Anbieter zurück. 

Insofern haben wir uns für die Services von Amazon 

Web Services (AWS) und Salesforce (Cloudanbieter) 

entschieden. Dabei nutzen wir ausschließlich europäi- 

sche Serverstandorte, um den besonderen Anforde- 
rungen der EU hinsichtlich der Datenverarbeitung ge- 

recht zu werden; als Hauptinstanzen nutzen wir je- 

weils Rechenzentren in Frankfurt am Main, als Ba- 

ckup-Instanzen Rechenzentren in Frankfurt am Main 

und Paris. Die Cloudanbieter erfüllen höchste Anfor- 

derungen an Datenschutz und Datensicherheit und 

sind u.a. nach ISO-27001 zertifiziert. 

 
Im Zuge der Verarbeitung bei einem Cloudanbieter 
kann es teilweise zu Verarbeitungstätigkeiten auf Ser- 

vern in den USA kommen, wenn hierzu eine konkrete 

Legitimierung besteht. Nähere Informationen dazu 

können Sie unter AWS Sicherheit, Identität und Com- 

pliance bzw. Salesforce Trust and Compliance einse- 

hen. 

 
Für die Verwaltung von Kontaktanfragen und Kom- 

munikation setzen wir den Anbieter Salesforce.com 

Inc. ein. Hierbei wird der Inhalt der gesamten elektro- 
nischen Kommunikation (z. B. E-Mail- Adressen, In- 

halte, Anhänge) verarbeitet. Die Beantwortung der 

Kontaktanfragen im Rahmen von vertraglichen oder 

vorvertraglichen Beziehungen erfolgt zur Erfüllung 

unserer  vertraglichen  Pflichten  oder  zur 
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Beantwortung von (vor)vertraglichen Anfragen und 

damit auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Im Übrigen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage 

der berechtigten Interessen an der Beantwortung der 

Anfragen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um die schnelle 

und zusammenhängende Bearbeitung der eingehenden 

Anfragen zu gewährleisten. Die Verarbeitung erfolgt un- 

ter Nutzung von Servern ausschließlich innerhalb der 

EU. Salesforce ist ein zertifizierter Lizenznehmer des 

TRUSTe Privacy Seals. Nähere Informationen dazu kön- 
nen Sie unter Salesforce Datenschutz einsehen. 

 
Für die Zahlungsabwicklung setzen wir sorgfältig 
ausgesuchte, vertrauenswürdige und PSD-II zertifi- 
zierte Zahlungsdienstleister, derzeit Stripe Payments 
Europe, Ltd., ein. Die für die Verarbeitung erforderli- 

chen Daten – wie z. B. Kreditkartennummer, CVV, 
Gültigkeit, IBAN oder Zahlbetrag – ( Zahlungsdaten) 
werden hierbei direkt durch den Zahlungsdienst- 
leister verarbeitet. Eine Speicherung der eingegebe- 
nen Kreditkarteninformationen bei ELEMENT erfolgt 

nicht. ELEMENT speichert lediglich einen anonymi- 
sierten Zahlungstoken für Kreditkartenzahlungen. 
ELEMENT bedient sich der Zahlungsdienstanbieter auf 
Grundlage des berechtigten Interesses nach Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO, um die Sicherheit der Zahlungsab- 

wicklung zu gewährleisten. Die Verarbeitung kann un- 
ter Nutzung von Servern außerhalb der Europäischen 
Union, insbesondere in den USA, erfolgen, wenn es 
hierfür eine konkrete Legitimierung gibt. Nähere In- 

formationen dazu können Sie unter Stripe Global Pri- 
vacy Policy einsehen. 

 

 
IV. DATENÜBERMITTLUNG AN RÜCKVERSICHERER 

 
Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden 

wir stets auf einen Ausgleich der von uns übernom- 

menen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 

Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- 

und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 

ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 

Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 

Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Persona- 

lien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha- 

denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die da- 

für erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer 

weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls ent- 

sprechende Daten übergeben. 

 
 

V. DATENÜBERMITTLUNG AN ANDERE VERSICHE- 
RER 

 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz haben Sie uns 

bei Antragstellung jede Vertragsänderung und im Scha- 

denfall alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 

Schadenabwicklung wichtigen Umstände 

anzugeben.  Hierzu  gehören  z.B.  frühere 

Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 

andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 

abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss- 

brauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 

Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lü- cken 

bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 

schließen, kann es erforderlich sein, andere Versiche- rer 

um Auskunft zu bitten oder entsprechende Aus- künfte 

auf Anfragen zu erteilen. 

 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppel- 

versicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang so- 

wie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von per- 

sonenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 

werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 

Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schaden- 

höhe und Schadentag. 

 
 

VI. DATENÜBERMITTLUNG AN SACHVERSTÄN- 
DIGE (SCHÄTZER) 

 
Im Rahmen der Schadenermittlung ist es notwendig, 

versicherungstechnische Daten, Angaben über Art 
und Umfang des Versicherungsschutzes sowie Ihre 

Angaben zum Schaden an die mit der Schadenermitt- 

lung beauftragten Personen (Schätzer) zu übermitteln, 

damit diese die Schadenhöhe ermitteln können. 

 
 

VII. VERMITTLER / VERTRIEBSPARTNER 

 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 

einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr 

Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 

Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 

Schadendaten. Auch übermitteln wir diese Daten an die 

Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die In- 

formationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren 

Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenhei- 
ten benötigen. Sofern Sie Ihre Versicherung über einen 

Vertriebs- oder Kooperationspartner von uns abge- 

schlossen haben, übermitteln wir Ihre Antrags-, Ver- 

trags- und Schadendaten, soweit dies zur Durchfüh- 

rung des Versicherungsverhältnisses oder zu admi- 

nistrativen Zwecken, etwa der Abrechnung mit dem 

Partner notwendig ist. 

 

VIII. EXTERNE DIENSTLEISTER 

 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten zum Teil weiterer externer 

Dienstleister. 

 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragneh- 
mer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge- 

hende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 

der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite 

unter www.element.in/dienstleisterliste entnehmen. 
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IX. WEITERE EMPFÄNGER 

 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 

Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflich- 
ten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 

oder Strafverfolgungsbehörden), wenn wir hierzu ver- 

pflichtet sind. 

 
 

X. ZENTRALE HINWEISSYSTEME 

 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 

notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren 

Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 

Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustän- 

digen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu rich- 
ten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versi- 

cherer zu beantworten. Dazu bestehen zentrale Hin- 

weissysteme, die mit dem jeweiligen System verfolgt 

werden dürfen, also nur soweit bestimmte Vorausset- 

zungen erfüllt sind. 

 
XI. WEITERE AUSKÜNFTE UND ERLÄUTE- 
RUNGEN ÜBER IHRE RECHTE 

 
Sie haben als Betroffener das Recht, Auskunft über die 

Verarbeitung durch uns zu verlangen. Wir erläutern 

Ihnen im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenver- 

arbeitung bzw. stellen eine Übersicht der verarbeiteten 

Daten zur Verfügung. Falls bei uns gespeicherte Daten 
falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, haben Sie das 

Recht, diese Daten berichtigen zu lassen. Sie können au- 

ßerdem die Löschung der Daten verlangen. Sollte die 

Löschung aufgrund anderer Rechtsvorschriften aus- 

nahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten ge- 

sperrt, sodass sie nur noch für diesen gesetzlichen 

Zweck verfügbar sind. Sie können die Verarbeitung Ihrer 

Daten außerdem einschränken lassen, z.B. wenn Sie der 
Auffassung sind, dass die von uns gespeicherten Daten 

nicht korrekt sind. Ihnen steht auch das Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu, d.h., dass wir Ihnen auf 

Wunsch eine digitale Kopie der von Ihnen bereitgestell- 

ten personenbezogenen Daten zukommen lassen. 

 
Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten er- 

teilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein Wi- 

derruf hat keine Auswirkungen auf die Zulässigkeit der vor 

Ihrem Widerruf durchgeführten Verarbeitung Ihrer Daten. 

 
Wenn wir die Verarbeitung Ihrer Daten auf eine Interessen- 

abwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stützen, können 

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Bei Aus- 

übung eines Widerspruchs bitten wir Sie um Darlegung der 

Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht verarbeiten sollten. Im 

Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sach- 

lage und werden entweder die Verarbeitung einstellen bzw. 

anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 

Gründe mitteilen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fort- 

führen dürfen. 

 
Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltend zu ma- 

chen, können Sie sich jederzeit an die oben genann- 

ten Kontaktdaten wenden. 

 
Sie haben auch das Recht, sich bei der für uns zu- 

ständigen Datenschutzaufsichtsbehörde sowie jeder 

anderen Datenschutzaufsichtsbehörde innerhalb der 

Europäischen Union zu beschweren. Die für uns zu- 

ständige Behörde ist die Berliner Beauftragte für Da- 

tenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 

10969 Berlin, Deutschland. 

 

 
I. R DER DATENSPEICHERUNG 

 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie 

für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforder- 

lich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbe- 
zogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 

Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge- 

macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist 

von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern 

wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu 

gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 

und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter an- 

derem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord- 
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 

betragen danach bis zu zehn Jahre. 
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WIDERRUFSBELEHRUNG 

 
ABSCHNITT 1 

 

WIDERRUFSRECHT, WIDERRUFSFOLGEN UND BESON- 
DERE HINWEISE WIDERRUFSRECHT 

 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. E-Mail) wi- 
derrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen der Versi- 
cherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbe- 
stimmungen, diese Belehrung, das Informationsblatt zu Versi- 
cherungsprodukten, und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführ- 
ten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen- 
dung des Widerrufs. 

 
Der Widerruf ist zu richten an: 

 
Agencio Versicherungsservice AG 
Bahnhofstraße 2 
26655 Westerstede 
E-Mail: hey@agencio.de 

 
WIDERRUFSFOLGEN 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche- 
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Wi- 
derrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei 
handelt es sich um den im Versicherungsschein ausgewiese- 
nen Betrag, der anteilmäßig entsprechend der Tage der Risiko- 
tragung berechnet wird. Der Versicherer (wir) hat zurückzu- 
zahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu- 
gang des Widerrufs, zu erstatten. 

 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wi- 
derrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zurFolge, dass empfan- 
gene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 
BESONDERE HINWEISE 

 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus- 
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll- 
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt ha- 
ben. 

 
ABSCHNITT 2 

 
AUFLISTUNG DER FÜR DEN 
FRISTBEGINN ERFORDERLICHEN WEITEREN INFOR- 
MATIONEN 

 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren In- 
formationen werden die Informationspflichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt: 

 
INFORMATIONSPFLICHTEN BEI ALLEN VERSICHERUNGS- 
ZWEIGEN 

 
Der Versicherer (wir) hat Ihnen folgende Informationen zur 

Verfügung zu stellen: 

 
 
 

1. Identität des Versicherers und der etwaigen Nie- 
derlassung, über die der Vertragabgeschlossen wer- 
den soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei 
dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehö- 
rige Registernummer; 

 
2. ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede 

andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi- 
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei 
juristischen Personen, Personenvereinigungen oder - 
gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtig- 
ten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver- 
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor- 
mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestal- 
teten Form; 

 
3. e Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

 
4. wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 

insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit 
der Leistung des Versicherers; 

 
5. n Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 

Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die 
Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versiche- 
rungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungs- 
verträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grund- 
lagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung 
des Preises ermöglichen; 

 
6. zelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 

insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
 

7. gaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
insbesondere über den Beginn der Versicherung und 
des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, 
während der der Antragsteller an den Antrag gebunden 
sein soll; 

 
8. s Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- 

rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus- 
übung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen 
Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich In- 
formationen über den Betrag, den Sie im Falle des Wi- 
derrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim- 
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs- 
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 
9. ngaben zur Laufzeit des Vertrages 

- Angaben zur Mindestlaufzeit des 
Vertrages; 

 
10. aben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu 

den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein- 
schließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mittei- 
lung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 

 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin- 
gungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 
11. Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 

Recht der Versicherer der Aufnahme von 
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Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

 
12. auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertrags- 

klausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht; 

 
13. Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die 

in diesem Abschnitt genannten Vorabinformatio- nen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich 
der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Ver- 
trages zu führen; 

 
14. en möglichen Zugang für Sie zu einem außergericht- 

lichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zu- 
gang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, 
hiervon unberührt bleibt; 

 
15. e und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

sowie die Möglichkeit einer Beschwerdebei dieser Auf- 
sichtsbehörde. 

 
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
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Dauercampingversicherung

Deutschland

Dieses Informationsblatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die 
angebotene Versicherung. Die Informationen sind jedoch nicht abschließend. Vollständige 
Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Dauercampingversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der
Beschädigung Ihres Wohnobjekts, Ihres Hausrats, Kunst- und Wertgegenstände, und/oder, je nach 
Vereinbarung, für Schäden aus der gesetzlichen Haftpflicht.

Was ist versichert?
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeich- 
nete, dauerhaft abgestellte Wohnobjekt, welches 
nicht fest mit einem Betonfundament verbunden 
ist. Dies sind insbesondere:
Wohnwagen, die nicht auf eigener Achse am Ver- 
kehr auf öffentlichen Wegen oder Plätzen teilneh- 
men, Mobilheim, Chalet, Tiny House, Bauwagen, 
Wohncontainer, Minihaus, usw.

Sich in unmittelbarer Nähe des versicherten Ob- 
jekts und in Eigentum des Versicherungsnehmers 
befindlichen, fest mit dem Objekt oder Erdboden 
verbundenen sowie sturm- und wintertauglichen 
Nebenobjekte, wie Schutzdach, Dauerstand- 
zelt/Ganzjahreszelt oder fester Vorbau, Terrasse 
nebst Überdachung in massiver Bauweise, Pavillon 
mit harter Bedachung, Solar-/Photovoltaikanlage 
und Nebengebäude in massiver Bauweise (siehe 
A1.2)

Hausrat, Kunst- und Wertgegenstände

Zusätzliche Kosten (z.B. Transport- und Lagerkos- 
ten, Schlossänderungskosten, usw.)

Versicherte Gefahren
Beschädigung und Abhandenkommen sind durch Ursa- 
chen aller Art versichert.

Allgefahrenversicherung

Deckungserweiterungen (Optional) 
Sofern gewünscht, kann Ihr Versicherungsschutz um 
folgende Zusätze erweitert werden:

Haftpflicht-Paket

Diebstahl-Paket

Vandalismus-Paket

Outdoor-Paket

Photovoltaik- / Solarthermieanlagen

Vermieter-Paket

Die vollständigen Inhalte entnehmen Sie bitte dem Be- 
dingungswerk.

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind z. B.:

x Bewegungsrisiko des Wohnobjekts;

x Elementargefahren, wenn der Standort des 
(Wohn)Objektes nicht höher als 10m über 
dem Meeresspiegel / nächstem fließenden 
Gewässer ist und/oder nicht weiter als 
500m vom Meer / einem fließenden Gewäs- 
ser ist;

x Selbstgebaute Objekte (die nicht unter ver- 
sicherte Nebenobjekte fallen);

x Erweiterte Elementargefahren, außer Über- 
schwemmung / Hochwasser, außerhalb 
Deutschlands;

x Überschwemmung / Hochwasser in Kroa- 
tien, Lettland, den Niederlanden, Polen, Ru- 
mänien, Slowakei und Ungarn.

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Fol- 
gende Besonderheiten/Einschränkungen gelten 
für Ihren Versicherungsschutz:

! Für folgende Leistungen besteht eine be- 
sondere Wartezeit
- Sturm & Hagel

(5 Tage ab Antragsstellung)
- Erweitere Elementargefahren 

(14 Tage ab Antragsstellung)

! Für folgende Schäden innerhalb Deutsch- 
lands besteht eine Selbstbeteiligung i.H.v. 
250 € je Schadenfall:
- Leitungswasser
- Sturm, Hagel
- Erweitere Elementargefahren

! Für folgende Schäden außerhalb Deutsch- 
lands besteht die folgenden Selbstbeteili- 
gungen je Schadenfall:
- Leitungswasser: 250 € 
- Sturm, Hagel: 250€
- Überschwemmung / Hochwasser:

2.500 €
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Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht an den angegebenen und im Versicherungsschein dokumentierten Versiche- 
rungsadressen (Versicherungsort). Der Geltungsbereich der Versicherung ist auf Länder der Europäische 
Union sowie Großbritannien, Norwegen und die Schweiz beschränkt. 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Den Erstbeitrag und die Folgebeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
- Zeigen Sie uns jeden Schaden unverzüglich an und holen unsere Weisungen ein, bevor Sie weiter handeln. 
- Sie müssen alles vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungspflicht) und uns 

durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung/ -regulierung zu unterstützen. 

 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann 
Sie die weiteren laufenden Beiträge zu zahlen haben, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinba- 
rung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie müssen uns ermächtigen den Bei- 
trag, entsprechend Ihrer gewählten Zahlweise (z.B. SEPA oder Kreditkarte), einzuziehen. 

 

Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um 
jeweils ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie und wir können jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frühestens jedoch zum vereinbarten Ablauf mit 
einer Frist von 3 Monaten kündigen. Sie oder wir können auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht ha- 
ben oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben haben. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der 
vereinbarten Dauer. 
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Folgende Unternehmen sind an der Entwicklung, Verar- 
beitung und Zeichnung deiner Dauercampingversiche- 
rung involviert. 

 
Risikoträger/Versicherer: ELEMENT Insurance AG 
Assekuradeur/Zeichnungsstelle: agencio Versicherungsservice AG 
Konzeptionär: CampingAssec, Kellert Versicherungsmakler 

GmbH & Co. KG 
 
 
 

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

agencio Dauercampingversicherung 

(DCV 08-2022) 
 
 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
 
 

Teil 1 enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes. 

- Abschnitt A regelt den Umfang für Objekte 

- Abschnitt B regelt den Umfang für Hausrat, Wert- und Kunstgegenstände 

- Abschnitt C regelt den Umfang für Deckungserweiterungen (Optional) 
 
 
 
 

Teil 2 enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
 
 
 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der  

Versicherungsschein und seine Nachträge. 
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Teil 1 

A Abschnitt A – Objekt 
 

A1  Versicherte und nicht versicherte Ob- 

jekte 

A1.1 Versicherte Objekte 
 

Versichert ist das im Versicherungs- 

schein bezeichnete, dauerhaft abge- 

stellte Wohnobjekt, welches nicht fest 

mit einem Betonfundament verbun- 

den ist und gegebenenfalls auch ab- 

transportiert werden kann. 

A1.1.2 Versicherte Objekte sind insbeson- 

dere: 

Wohnwagen bzw. Standwohnwagen, 

die nicht auf eigener Achse am Verkehr 

auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 

teilnehmen, Mobilheime, Chalets, Tiny 

Houses, Bauwagen, Zirkuswagen, 

Schäferwagen, Wohncontainer, Mini- 

häuser, Modulhäuser sowie nicht zuge- 

lassene Wohnmobile / Reisemobile, 

welche an dem im Versicherungs- 

schein benannten Risikoort als Ferien- 

wohnsitz, Nebenwohnsitz oder auch 

als Hauptwohnsitz privat genutzt, teil- 

weise oder ganz vermietet oder vo- 

rübergehend beruflich genutzt (z.B. 

Home-Office) werden. 

A1.1.3  Versichert ist ausdrücklich nur das 

Standrisiko und nicht das Bewegungsri- 

siko. 

A1.1.4 Versicherungsschutz besteht bis zur 

Höhe der beantragten und im Versi- 

cherungsschein vereinbarten Versiche- 

rungssumme, im Rahmen der verein- 

barten Entschädigungsgrenzen nach 

A6.5.3 und den gewählten Deckungs- 

erweiterungen nach Abschnitt C. 

A1.2 Versicherte Nebenobjekte 
 

Mitversichert sind die folgenden, sich 

in unmittelbarer Nähe des versicher- 

ten Objekts und in Eigentum des Versi- 

cherungsnehmers befindlichen, fest 

mit dem Objekt oder Erdboden ver- 

bundenen sowie sturm- und winter- 

tauglichen Nebenobjekte, wie 

- Schutzdach, Dauerstandzelt / 

Ganzjahreszelt oder fester Vor- 

bau; 

- Terrasse nebst Überdachung in 

massiver Bauweise; 

- Pavillon mit harter Bedachung und 

nur in massiver Bauweise aus Holz, 

Metall o.ä. Vorausgesetzt ist eine 

Verbindung mit einbetonierten 

Pfostenträgern in einem Stützfun- 

dament; 

- Solar-/Photovoltaikanlage; 

- Nebengebäude in massiver Bau- 

weise aus Holz, Metall, Stein, o.ä. 

wie Carport, Gartenhäuschen, 

Werkzeughütte oder Geräte- 

schuppen. 

A1.3 Nicht versichert sind: 

- Objekte nach A1.1 und A1.2, wenn 

diese nicht bezugsfertig oder in ei- 

nem baufälligen Zustand sind. 

- Pavillons in Leichtbauweise und 

/oder, welche die nicht fest mit 

dem Erdboden verbunden sind 

und / oder ohne feste Bedachung 

wie Plane, Stoff, Folie o.ä. Materi- 

alien; 

- Zelte, Vorratszelte, Fahrradzelte, 

welche nicht den Charakter eines 

Dauerstandzeltes / Ganzjahreszel- 

tes aufweisen; 

- Überdachungen aus Planen, Fo- 

lien und/oder einfachem Kunst- 

stoff, ausgenommen sind Doppel- 

stegplatten; 

- Sicht- und Windschutzeinrichtun- 

gen aus Planen, Folien, Stoffen, 

welche nicht Bestandteile des 

Dauerstandzeltes / Ganzjahreszel- 

tes sind; 

- Selbstgebaute Objekte, die nicht 

unter A1.2 genannt sind; 

- Zum Abriss bestimmte Objekte; 

- Objekte, die unter Denkmalschutz 

stehen. 

 

A2 Versicherte Risiken / Versicherungsfall 

A2.1 Die versicherten Objekte sind gemäß 

den vorliegenden Bedingungen gegen 

Zerstörung, Beschädigung und Abhan- 

denkommen durch Ursachen aller Art 
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versichert (Allgefahrenversicherung), 

solange sich die versicherten Objekte 

nach A1 und der Versicherungsort auf 

dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland befindet. 

Wenn sich das versicherte Objekt nach 

A1 und der Versicherungsort nicht auf 

dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland befindet, gelten die Ge- 

fahren Erdbeben, Erdsenkung, Erd- 

rutsch/Murgang, Erdfall, Schneedruck, 

Schneelast, Lawinen und Vulkanaus- 

bruch (erweiterte Elementargefahren) 

vom Versicherungsschutz ausgeschlos- 

sen. Weiterhin gelten Risikoaus- 

schlüsse nach A4.1. 

Die Gefahren Überschwem- 

mung/Hochwasser sind in den folgen- 

den Ländern generell ausgeschlossen: 

- Kroatien 

- Lettland 

- Niederlande 

- Polen 

- Rumänien 

- Slowakei 

- Ungarn 

 
A3  Herbeiführung des Versicherungsfal- 

les 

A3.1 Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn Sie den Versicherungsfall vor- 

sätzlich herbeigeführt haben. Haben 

Sie den Versicherungsfall grob fahrläs- 

sig herbeigeführt, sind wir berechtigt, 

unsere Leistung in einem Ihrem Ver- 

schulden entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. 

A3.2 Bei Schäden durch Brand, Explosion, 

Leitungswasser, Sturm und Hagel ver- 

zichten wir auf den Einwand einer grob 

fahrlässigen Herbeiführung eines Ver- 

sicherungsfalles. Bei anderen Schäden 

verzichten wir zu Ihren Gunsten bis zu 

einem Betrag von bis zu 5.000 EUR auf 

den Einwand einer grob fahrlässigen 

Herbeiführung eines Versicherungsfal- 

les. 

A4 Risikoausschlüsse 
 

A4.1 Kein Versicherungsschutz besteht für: 
 

1. Schäden, solange das versicherte 

Objekt noch nicht bezugsfertig 

oder wegen Umbauarbeiten für 

seinen Zweck nicht mehr benutz- 

bar ist, es sei denn, die Schäden 

wurden durch Brand, Blitzschlag 

oder Explosion verursacht; 

2. Schäden durch altersbedingte 

oder allmähliche Zustandsverän- 

derung (z.B. Schimmel, 

Schwamm), Materialfehler oder 

technische, mechanische, elektri- 

sche oder elektronische Defekte, 

es sei denn, sie wurden durch 

Überspannung verursacht; 

3. Schäden durch wetterbedingte 

Luftbewegungen, es sei denn, es 

handelt sich um Sturm (mindes- 

tens Windstärke 8); 

4. Schäden durch Grundwasser, 

Witterungsniederschläge, Feuch- 

tigkeit, Trockenheit, Licht- und 

Temperatureinflüsse, Rost und 

Oxidation, es sei denn, sie sind 

durch Sturm, Hagel, Frost, Rohr- 

bruch, Leitungswasser, Über- 

schwemmung, Brand, Blitzschlag 

oder Explosion entstanden; 

5. Schäden durch Ungeziefer, Insek- 

ten, Schädlinge oder Nagetiere 

sowie Schäden durch Kauen, 

Kratzen, Nagen, Zerreißen oder 

Verschmutzung durch Haustiere; 

6. Schäden durch Um- oder Ausbau- 

arbeiten, Reparatur, Wartung, 

Renovierung, Restaurierung, Rei- 

nigung oder ähnliche Vorgänge, 

fehlerhafte oder mangelhafte 

Ausführung von Arbeiten oder 

Verwendung mangelhafter Mate- 

rialien; 

7. Schäden in Form von Rissen an 

versicherten Objekten, es sei 

denn, sie sind durch Sturm, Hagel, 

Rohrbruch, Leitungswasser, 

Brand, Blitzschlag, Explosion, Im- 

plosion, Verpuffung, Erdbeben, 

Erdsenkung, Erdrutsch/Murgang, 

Erdfall, Schneedruck, Schneelast, 
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Lawinen und Vulkanausbruch, 

Überschwemmung, Überschall- 

druckwellen, Anprall oder Ab- 

sturz eines Kraft-, Luft- oder Was- 

serfahrzeugs, seiner Teile oder 

seiner Ladung entstanden oder es 

handelt sich um Bruchschäden 

von Glas-, Acrylglas- oder Kunst- 

stoffscheiben; 

8. Schäden durch Kernenergie oder 

Radioaktivität und Schäden auf- 

grund biologischer oder chemi- 

scher Ursachen, einschließlich 

mittelbarer und unmittelbarer 

Folgeschäden; 

9. Schäden durch Androhung oder 

Anwendung von Gewalt im Zu- 

sammenhang mit Krieg, Bürger- 

krieg, kriegsähnlichen Zuständen, 

inneren Unruhen, Streik oder 

Aufruhr. Ersetzt werden jedoch 

Explosionsschäden, die durch 

Kampfmittel aus beendeten Krie- 

gen innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland entstanden sind 

(Blindgängerschäden); 

10. Schäden durch Beschlagnahme, 

Verstaatlichung, Einziehung oder 

andere hoheitliche Maßnahmen; 

11. Kosmetischen Beeinträchtigun- 

gen, die nicht die Funktion der 

versicherten Sache oder des ver- 

sicherten Objekts beeinträchti- 

gen (insbesondere Kratzer, 

Schrammen, Scheuerstellen, Fle- 

cken, Dellen usw); 

12. Motorisierte Fahrzeuge, während 

der Motor eingeschaltet ist; 

13. Schäden durch Sturmflut, Spring- 

flut, Deichbruch; 

14. Schäden durch mut- oder böswil- 

lige Beschädigungen (Vandalis- 

mus); 

15. Sachen, die bereits bei Antrag- 

stellung beschädigt sind bezie- 

hungsweise unreparierte Vor- 

schäden aufweisen; 

 
 

A5 Geltungsbereich 

A5.1 Versicherungsschutz besteht an den 

angegebenen und im 

Versicherungsschein dokumentierten 

Versicherungsadressen (Versiche- 

rungsort). 

 

 
A6 Leistungen des Versicherers 

A6.1 Totalschäden 
 

A6.1.1 Wenn versicherte Sachen – hierzu zählt 

auch das versicherte Objekt – völlig 

zerstört werden oder abhandenkom- 

men, erfolgt die Entschädigung gemäß 

folgenden Grundsätzen: 

A6.1.2  Ist die versicherte Sache zum Scha- 

denszeitpunkt nicht älter als 5 Jahre, 

erfolgt eine Entschädigung in Höhe des 

Neuwerts. Der Neuwert ist der Betrag, 

der zum Zeitpunkt des Eintritts des 

Versicherungsfalles aufzuwenden ist, 

um Sachen gleicher Art und Güte in 

neuwertigem Zustand unter Abzug des 

sich aus dem Unterschied zwischen alt 

und neu ergebenden Minderwertes zu 

ersetzen. 

A6.1.3 Ist die versicherte Sache zum Scha- 

denszeitpunkt älter als 5 Jahre, erfolgt 

eine Entschädigung in Höhe des Wie- 

derbeschaffungswertes. Der Wieder- 

beschaffungswert ist der Betrag, der 

zum Zeitpunkt des Eintritts des Versi- 

cherungsfalles aufzuwenden ist, um 

eine wirtschaftlich gleichwertige Er- 

satzsache zu erwerben. 

A6.1.4 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die er- 

forderlichen Kosten der Reparatur der 

versicherten Sache den gemäß ihres Al- 

ters zu ersetzenden Wert, maximal je- 

doch die mit uns vereinbarte Höchst- 

versicherungssumme der versicherten 

Sache, übersteigt. 

A6.1.5 Für das Alter des versicherten Objektes 

ist das Herstellungsdatum maßgeblich, 

für alle anderen erstmalig beim Händ- 

ler neu erworbenen Sachen das Kauf- 

datum. Ist dies im Schadenfall nicht 

nachweisbar oder unbekannt oder 

wurden versicherte Sachen anders er- 

worben (z.B. gebraucht gekauft oder 

geschenkt), wird grundsätzlich nur der 

Wiederbeschaffungswert ersetzt. 
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A6.2 Teilschäden 
 

A6.2.1 Wenn versicherte Sachen teilweise be- 

schädigt werden, ersetzen wir die not- 

wendigen Reparaturkosten zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles, höchstens jedoch den ortsübli- 

chen Wiederbeschaffungswert / Repa- 

raturwert zum Zeitpunkt des Eintritts 

des Versicherungsfalles. 

A6.3 Zusätzliche Kosten 
 

A6.3.1 Wir ersetzen Ihre Kosten für – auch er- 

folglose – Maßnahmen, die Sie zur Ab- 

wendung eines unmittelbar drohen- 

den versicherten Schadens oder zur 

Minderung des Schadens für geboten 

halten durften, sowie folgende auf- 

grund eines Versicherungsfalles not- 

wendig gewordene Kosten: 

1. Für das Auf- und Wegräumen, die 

Entsorgung und den Abtransport 

zerstörter und beschädigter versi- 

cherter Sachen; 

2. Wenn zum Zweck der Wiederher- 

stellung oder Wiederbeschaffung 

versicherter Sachen andere Sa- 

chen bewegt, verändert oder ge- 

schützt werden müssen; 

3. Für Transport und Lagerung versi- 

cherter Sachen, solange die Lage- 

rung am Versicherungsort nicht 

möglich oder zumutbar ist. Die 

Höchstdauer der Lagerung beträgt 

maximal 120 Tage; 

4. Für die Unterbringung im Hotel 

oder in einer vergleichbaren Un- 

terkunft im Falle der Unbewohn- 

barkeit des Objekts bis zur Wie- 

derbewohnbarkeit, nur wenn das 

Objekt Erst- oder Dauerwohnsitz 

ist, höchstens jedoch für 90 Tage, 

maximal 50 EUR pro Tag; 

5. Für notwendige Reparaturen von 

Beschädigungen, die im Bereich 

des versicherten Objektes durch 

Einbruchdiebstahl, Raub oder den 

Versuch einer solchen Tat oder 

durch Vandalismus nach einem 

Einbruch entstanden sind; 

6. Für den Schutz (z.B. Bewachung) 

versicherter Sachen. Die 

 
Höchstdauer beträgt lediglich 72 Stun- 

den. 

A6.4 Mehrwertsteuer 
 

Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, 

sofern der Versicherungsnehmer nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 

oder so weit der Versicherungsnehmer 

die Mehrwertsteuer bei Reparatur- 

schäden, bei der Ersatzbeschaffung 

oder den versicherten Kosten tatsäch- 

lich gezahlt hat. 

A6.5 Leistungsobergrenzen 

A6.5.1 Versicherte Sachen 
 

Die Versicherungsleistung für versi- 

cherte Sachen ist insgesamt je Versi- 

cherungsfall und Versicherungsjahr auf 

die vereinbarte Versicherungssumme 

begrenzt. 

A6.5.2 Kosten 
 

Die zusätzlichen Kosten der Ziffern 

A6.3.1 - Nummern 1 bis 6 - werden ins- 

gesamt bis zu 25% der Versicherungs- 

summe über die Versicherungssumme 

hinaus ersetzt. Auf unsere Weisung 

entstandene Kosten werden darüber 

hinaus bis zu 100% der Versicherungs- 

summe ersetzt. 

Die zusätzlichen Kosten der Nummer 6 

der Ziffern A6.3.1 werden bis maximal 

€5.000 je Kostenposition über die Ver- 

sicherungssumme hinaus ersetzt. 

A6.5.3 Entschädigungsgrenzen 
 

Es gelten folgende Entschädigungs- 

grenzen: 

1. Für Überspannungsschäden: 

5.000 EUR 

2. Für Mauern, Tore und Zäune: 

1.000 EUR 

3. Für Solar- und Photovoltaikanla- 

gen: 1.000 EUR 

 

A6.5.4 Unterversicherung 
 

Auf den Einwand der Unterversiche- 

rung wird verzichtet. 
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A7 Erweiterte Elementargefahren 
 

A7.1  Versicherungsschutz für die Elemen- 

targefahren Überschwemmung/Hoch- 

wasser kann gewährt werden, so- fern 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Das versicherte Objekt muss hö- 

her als 10m über dem Meeresspie- 

gel und/oder nächstem fließenden 

Gewässer (Fluss) und 

2. Weiter als 500m vom Meer oder 

einem fließenden Gewässer 

(Fluss) entfernt sein. 

A7.2 Erweiterte Elementargefahren innerhalb 

Deutschlands 

Solange alle genannten Voraussetzungen 

nach A7.1 erfüllt sind, gelten erweiterte Ele- 

mentargefahren in Deutschland als versi- 

chert, ausgenommen jedoch Schäden durch 

Überschwemmung/ Hochwasser infolge von 

Sturmflut, Sintflut oder Deichbruch. 

A7.3 Erweiterte Elementargefahren außerhalb 

Deutschlands 

A7.3.1 Für alle Versicherungsorte außerhalb 

Deutschlands, die sich in einem Land der 

Europäischen Union sowie Großbritan- 

nien, Norwegen und der Schweiz befinden, 

sind alle erweiterte Elementargefahren bis 

auf die Gefahr Überschwemmung/ Hoch- 

wasser ausgeschlossen. 

A7.3.2 Solange die genannten Voraussetzungen nach 

A7.1 erfüllt sind, ist Überschwem- 

mung/Hochwasser (ausgenommen infolge 

Sturmflut, Sintflut oder Deichbruch) für 

diese Versicherungsorte eingeschlossen, so- 

fern der Versicherungsort nicht in einem der 

in A2.2 genannten Ländern liegt. 

A8 Selbstbehalt 
 

A8.1 Für Schäden innerhalb Deutschlands 
 

Für Schäden durch die Gefahren 

Leitungswasser, Sturm, Hagel, Über- 

schwemmung / Hochwasser, Erdbe- 

ben, Erdsenkung, Erdrutsch/Murgang, 

Erdfall, Vulkanausbruch, Schneedruck 

und Schneelast, Lawinen gilt ein fester 

Selbstbehalt  von  250  EUR  je 

Schadenfall als vereinbart, sofern sich 

das versicherte Objekt und der Versi- 

cherungsort auf dem Gebiet der Bun- 

desrepublik Deutschland befindet. 

A8.2 Für Schäden außerhalb Deutschlands 
 

Für Schäden durch die Gefahren 

Leitungswasser, Sturm und Hagel gilt 

ein fester Selbstbehalt von 250 EUR als 

vereinbart. 

Für Schäden durch Überschwemmung/ 

Hochwasser, soweit die Voraussetzun- 

gen nach A7.1 erfüllt sind und das Land 

nach A2.2 nicht generell ausgeschlos- 

sen ist, gilt ein fester Selbstbehalt von 

2.500 EUR je Schadenfall als verein- 

bart. 

A9 Wartezeit 
 

A9.1 Für folgende Schäden besteht jedoch 

eine Wartezeit von 5 Tage ab Antrag- 

stellung, beginnend 00:00 Uhr am Fol- 

getag nach Antragstellung: 

- Sturm 

- Hagel 

A9.2 Soweit Versicherungsschutz nach A7 

gewährt werden kann, besteht für fol- 

gende Schäden eine Wartezeit von 14 

Tage ab Antragstellung, beginnend 

00:00 Uhr am Folgetag nach Antrag- 

stellung: 

- Alle erweiterten Elementargefah- 

ren, wie Überschwemmung / 

Hochwasser, Erdbeben, Erdsen- 

kung, Erdrutsch/Murgang, Erdfall, 

Vulkanausbruch, Schneedruck, 

Schneelast, Lawinen, sofern diese 

nicht generell ausgeschlossen 

sind. 

A9.3  Verzicht auf die Wartezeit bei nahtlo- 

sem Übergang des Versicherungs- 

schutzes 

Hat der Versicherungsschutz ohne Un- 

terbrechung zwischen dem Versiche- 

rungsvertrag des Vorversicherers und 

dem Versicherungsbeginn dieses Versi- 

cherungsverhältnisses bestanden, so 
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verzichten wir auf die Anrechnung ei- 

ner Wartezeit gemäß A9.1 und A9.2. 

B Abschnitt B - Hausrat, Kunst- und Wertge- 

genstände 

B1  Versicherte und nicht versicherte Sa- 

chen 

B1.1 Hausrat, Kunst- und Wertgegenstände 
 

B1.1.1 Versichert sind Ihr Hausrat, Ihre Kunst- 

gegenstände und Ihre Wertgegen- 

stände innerhalb des im Versiche- 

rungsschein benannten Risikoorts bis 

zur Höhe der vereinbarten Versiche- 

rungssumme und im Rahmen der ver- 

einbarten Entschädigungsgrenzen 

nach B6.5.4. 

B1.2 Hausrat 
 

B1.2.1 Hausrat sind alle Sachen, die Ihrem 

Haushalt zur privaten Einrichtung oder 

zum privaten Gebrauch oder Ver- 

brauch dienen, außer Kunst- und Wert- 

gegenstände. 

B1.2.2 Mitversichert ist auch am Versiche- 

rungsort befindlicher fremder Hausrat 

oder vom Arbeitgeber überlassene Ar- 

beitsmittel, insofern kein anderweiti- 

ger Versicherungsschutz besteht und 

soweit es sich nicht um Hausrat Ihrer 

Mieter oder Untermieter handelt. 

Nicht versichert sind jedoch fremde 

Kunst- und Wertgegenstände. 

B1.2.3 Mitversichert sind auch in das Objekt 

eingefügte bewegliche Sachen, Anten- 

nenanlagen oder Markisen, soweit Sie 

hierfür das Risiko tragen. 

B1.2.4 Mitversichert sind auch mit dem Ob- 

jekt fest verbundene SAT-Anlagen, so- 

weit Sie hierfür das Risiko tragen. 

B1.3 Kunstgegenstände 
 

B1.3.1 Kunstgegenstände sind folgende zum 

privaten Gebrauch dienende Gegen- 

stände, soweit es sich hierbei nicht um 

Wertgegenstände handelt: 

 Antiquarische Möbel; 

 Gemälde, Zeichnungen, Stiche, 

Drucke, Fotokunst, Collagen, Gra- 

fiken; 

 Skulpturen, Plastiken, Objekt- 

kunst, Installationen, Landart; 

 Videokunst, Media Art; 

 Teppiche, Gobelins; 

 Musikinstrumente; 

 Antiquarische Bücher, Manu- 

skripte; 

 Wertvolle Sammler- und Liebha- 

berobjekte. 

B1.4 Wertgegenstände 
 

B1.4.1  Wertgegenstände sind folgende zum 

privaten Gebrauch dienende Gegen- 

stände: 

 Schmuck, Armbanduhren, Juwe- 

len, Perlen, Edelsteine; 

 Gegenstände aus Gold, Silber und 

Platin; 

 Briefmarken, Münzen, Medaillen; 

 Jagd- und Sportwaffen; 

 Kameras, Laptops; 

 Bargeld, Schecks; 

 Kredit-, Scheck- und Bankkarten; 

 Urkunden, Sparbücher, Wertpa- 

piere. 

B1.5 Ihr Hausrat sowie Ihre Kunst- und 

Wertgegenstände, die auch, aber nicht 

ausschließlich privat genutzt werden, 

wie insbesondere die Einrichtung des 

häuslichen Arbeitszimmers, gelten als 

versicherte Sachen und sind im Rah- 

men der vereinbarten Entschädigungs- 

grenzen mitversichert. 

B1.6 Versicherte Risiken/ Versicherungsfall 
 

B1.6.1 Nicht versichert sind: 
 

1. Kraftfahrzeuge aller Art, deren An- 

hänger und zulassungspflichtige E- 

Bikes, es sei denn, es handelt sich 

um motorisierte Gartengeräte, 

Krankenfahrstühle, Go-Karts oder 

Modell- und Spielfahrzeuge; 

2. Wasserfahrzeuge und deren Zube- 

hör, es sei denn, es handelt sich um 

Surf- und Kitesurf-Geräte, Kanus, 

Schlauch-, Falt- oder Ruderboote 

einschließlich ihrer Motoren; 
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3. Luftfahrzeuge und deren Zubehör, 

es sei denn, es handelt sich um 

Flugdrachen, Fall- oder Gleit- 

schirme; 

4. Gegenstände, die Ihren Mietern 

oder Untermietern gehören; 

5. Tiere, es sei denn, es handelt sich 

um Haustiere; 

6. Sachen, die ausschließlich dem Be- 

ruf oder Ausübung eines Gewerbes 

/ Handwerks dienen; 

7. Optische Gläser, Hohlgläser, Ge- 

schirr, Beleuchtungskörper und 

Handspiegel. 

B2 Versicherte Risiken/ Versicherungsfall 
 

B2.1 Die versicherten Sachen sind gemäß 

den vorliegenden Bedingungen gegen 

Zerstörung, Beschädigung und Abhan- 

denkommen durch Ursachen aller Art 

versichert (Allgefahrenversicherung), 

solange sich die versicherten Sachen 

und der Versicherungsort auf dem Ge- 

biet der Bundesrepublik Deutschland 

befinden. 

Wenn sich die versicherten Sachen 

nach B1 und der Versicherungsort 

nicht auf dem Gebiet der Bundesre- 

publik Deutschland befindet, gelten 

die Gefahren Erdbeben, Erdsenkung, 

Erdrutsch/Murgang, Erdfall, Schnee- 

druck, Schneelast, Lawinen und Vul- 

kanausbruch (erweiterte Elementarge- 

fahren) vom Versicherungsschutz aus- 

geschlossen. Weiterhin gelten die Risi- 

koausschlüsse nach B4.1. 

Die Gefahren Überschwem- 

mung/Hochwasser sind in den folgen- 

den Ländern generell ausgeschlossen: 

- Kroatien 

- Lettland 

- Niederlande 

- Polen 

- Rumänien 

- Slowakei 

- Ungarn 

B3  Herbeiführung des Versicherungsfal- 

les 

B3.1 Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn Sie den Versicherungsfall vor- 

sätzlich herbeigeführt haben. Haben 

Sie den Versicherungsfall grob fahrläs- 

sig herbeigeführt, sind wir berechtigt, 

unsere Leistung in einem Ihrem Ver- 

schulden entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. 

B4 Risikoausschlüsse 
 

B4.1  Kein Versicherungsschutz wird ge- 

währt für: 

1. Schäden durch Verlieren, Liegen- 

lassen, unerklärbares Abhanden- 

kommen oder Diebstahl, es sei 

denn, es handelt sich um Einbruch- 

diebstahl oder Fahrraddiebstahl ei- 

nes mit einem Schloss gesicherten 

Fahrrads; 

2. Schäden durch altersbedingte oder 

allmähliche Zustandsveränderun- 

gen (z.B. Schimmel, Schwamm), 

Materialfehler oder technische, 

mechanische, elektrische Defekte, 

es sei denn, sie wurden durch Lei- 

tungswasser oder Überspannung 

verursacht; 

3. Schäden durch Computerviren, 

Programmierungs- oder Software- 

fehler; 

4. Schäden durch wetterbedingte 

Luftbewegungen, es sei denn, es 

handelt sich um Sturm (mindestens 

Windstärke 8); 

5. Schäden durch Feuchtigkeit, Tro- 

ckenheit, Licht- und Temperatur- 

einflüsse, Rost und Oxidation, es sei 

denn, sie sind durch Sturm, Hagel, 

Schneedruck, Rückstau, Frost, 

Rohrbruch, Leitungswasser, Über- 

schwemmung, Brand, Blitzschlag 

oder Explosion entstanden; 

6. Schäden durch Ungeziefer, Insek- 

ten, Schädlinge oder Nagetiere so- 

wie Schäden durch Kauen, Kratzen, 

Nagen, Zerreißen oder Verschmut- 

zung durch Haustiere; 

7. Schäden an Sportausrüstungen, 

während sie im Gebrauch sind; 
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8. Schäden durch Um- oder Ausbau- 

arbeiten, Reparatur, Wartung, Re- 

novierung, Restaurierung, Reini- 

gung oder ähnliche Vorgänge, feh- 

lerhafte oder mangelhafte Ausfüh- 

rung von Arbeiten oder Verwen- 

dung mangelhafter Materialien; 

9. Schäden durch Kernenergie oder 

Radioaktivität und Schäden auf- 

grund biologischer oder chemi- 

scher Ursachen, einschließlich mit- 

telbarer und unmittelbarer Folge- 

schäden; 

10. Schäden durch Androhung oder An- 

wendung von Gewalt im Zusam- 

menhang mit Krieg, Bürgerkrieg, 

kriegsähnlichen Zuständen, inneren 

Unruhen, Streik oder Aufruhr. Er- 

setzt werden jedoch Explosions- 

schäden, die durch Kampfmittel aus 

beendeten Kriegen innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland ent- 

standen sind (Blindgängerschäden); 

11. Schäden durch Beschlagnahme, 

Verstaatlichung, Einziehung oder 

andere hoheitliche Maßnahmen; 

12. Schäden durch Untreue, Unter- 

schlagung, Betrug oder Erpressung; 

13. Schäden an versicherten Kunst- und 

Wertgegenständen durch Einbruch- 

diebstahl, wenn sich die Gegen- 

stände im Vorzelt, Dauerstandzelt, 

Ganzjahreszelt oder Nebengebäude 

befinden; 

14. Schäden an versicherte Kunst- und 

Wertgegenstände durch Einbruch- 

diebstahl, während Sie das Objekt 

nicht bewohnen. Als unbewohnt gilt 

das Objekt, wenn dieses länger als 

72 Stunden nicht betreten wurde; 

15. Schäden durch Sturmflut, Spring- 

flut, Deichbruch. 

16. Schäden durch mut- oder böswillige 

Beschädigungen (Vandalismus). 

17. Glasbruchschäden an fertig einge- 

setzten oder montierten Scheiben, 

Platten und Spiegel aus Glas oder 

Acrylglas am Objekt (auch für Kunst- 

stofffenster), ausgenommen von 

Solar- bzw. Photovoltaikanlagen. 

Künstlerisch bearbeitete Glasschei- 

ben, -platten und -Spiegel, jedoch 

maximal bis 500 EUR je Schadens- 

fall; 

B5 Geltungsbereich 
 

B5.1 Versicherungsschutz besteht an den 

angegebenen und im Versicherungs- 

schein dokumentierten Versicherungs- 

adressen (Versicherungsort). 

B6 Leistungen des Versicherers 

 
B6.1 Totalschäden 

B6.1.1 Wenn Hausrat völlig zerstört wird oder 

abhandenkommt, ersetzen wir Ihnen 

den Wiederbeschaffungspreis von Sa- 

chen gleicher Art und Güte in neuwer- 

tigem Zustand (Neuwert) zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles. 

B6.1.2 Wenn Kunstgegenstände völlig zer- 

stört werden oder abhandenkommen, 

ersetzen wir Ihnen gemäß § 76 VVG die 

mit uns zuvor vereinbarten Beträge, 

ansonsten den Marktwert zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles. 

B6.1.3 Wenn Wertgegenstände völlig zerstört 

werden oder abhandenkommen, er- 

setzen wir Ihnen gemäß § 76 VVG die 

mit uns zuvor vereinbarten Beträge, 

ansonsten den Wiederbeschaffungs- 

preis von Sachen gleicher Art und Güte 

in neuwertigem Zustand zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles. 

B6.1.4  Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, 

sofern der Versicherungsnehmer nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 

oder soweit der Versicherungsnehmer 

die Mehrwertsteuer bei der Ersatzbe- 

schaffung tatsächlich gezahlt hat. 

B6.2 Teilschäden 
 

B6.2.1 Wenn Hausrat teilweise beschädigt 

wird, ersetzen wir die notwendigen Re- 

paratur- und Wiederherstellungskos- 

ten zur Zeit des Eintritts des Versiche- 

rungsfalles zuzüglich einer etwaigen 

Wertminderung, höchstens jedoch den 
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Neuwert zum Zeitpunkt des Eintritts 

des Versicherungsfalles. 

B6.2.2 Wenn Kunstgegenstände teilweise be- 

schädigt werden, ersetzen wir die not- 

wendigen Reparatur- und Wiederher- 

stellungskosten zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalles zuzüglich einer 

etwaigen Wertminderung. Wir erstat- 

ten jedoch höchsten den mit uns zuvor 

vereinbarten Betrag. Falls kein Ent- 

schädigungsbetrag vereinbart ist, 

höchstens den Marktwert zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles. 

B6.2.3 Wenn Wertgegenstände teilweise be- 

schädigt werden, ersetzen wir die not- 

wendigen Reparatur- und Wiederher- 

stellungskosten zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalles zuzüglich einer 

etwaigen Wertminderung. Wir erstat- 

ten jedoch höchstens den mit uns zu- 

vor vereinbarten Betrag. Falls kein Ent- 

schädigungsbetrag vereinbart ist, 

höchstens den Wiederbeschaffungs- 

wert von Sachen gleicher Art und Güte 

in neuwertigem Zustand zum Zeit- 

punkt des Eintritts des Versicherungs- 

falles. 

B6.2.4 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, 

sofern der Versicherungsnehmer nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 

oder soweit der Versicherungsnehmer 

die Mehrwertsteuer bei der Ersatzbe- 

schaffung tatsächlich gezahlt hat. 

B6.3 Eigentumsübergang 
 

B6.3.1 Im Falle einer Entschädigung des mit 

uns zuvor vereinbarten Betrages, des 

Neu- oder Markwertes gehen die zer- 

störten, abhandengekommen oder be- 

schädigten Gegenstände in unser Ei- 

gentum über. 

B6.4 Zusätzliche Kosten 
 

B6.4.1 Wir ersetzen Ihre Kosten für – auch er- 

folglose – Maßnahmen, die Sie zur Ab- 

wendung eines unmittelbar drohen- 

den versicherten Schadens oder zur 

Minderung des Schadens für geboten 

halten  durften,  sowie  folgende 

aufgrund eines Versicherungsfalles 

notwendig gewordene Kosten; 

1. Für das Auf- und Wegräumen, die 

Entsorgung und den Abtransport 

zerstörter und beschädigter versi- 

cherter Sachen; 

2. Wenn zum Zweck der Wiederher- 

stellung oder Wiederbeschaffung 

versicherter Sachen andere Sa- 

chen bewegt, verändert oder ge- 

schützt werden müssen; 

3. Für Transport und Lagerung versi- 

cherter Sachen, solange die Lage- 

rung am Versicherungsort nicht 

möglich oder zumutbar ist; 

4. Für den Schutz (z.B. Bewachung, 

Notschlösser) versicherter Sa- 

chen. Die Höchstdauer beträgt le- 

diglich 72 Stunden; 

5. Für Schlossänderungen, wenn 

Schlüssel für Haus- oder Woh- 

nungstüren, Fenster, Tresore oder 

Alarmsysteme abhandengekom- 

men sind, bis max. 100 EUR. 

B6.4.2 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, 

sofern der Versicherungsnehmer nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 

oder soweit der Versicherungsnehmer 

die Mehrwertsteuer bei der Ersatzbe- 

schaffung tatsächlich gezahlt hat. 

B6.5 Leistungsobergrenzen 

B6.5.1 Versicherte Sachen 
 

Die Entschädigung für versicherte Sa- 

chen ist insgesamt je Versicherungsfall 

und Versicherungsjahr auf die verein- 

barte Versicherungssumme begrenzt. 

 
B6.5.2 Vorsorge 

 

Für Werterhöhungen oder Neuerwer- 

bungen von Hausrat, Kunst- oder Wert- 

gegenständen während einer Versi- 

cherungsperiode steht Ihnen eine zu- 

sätzliche Versicherungssumme von bis 

zu 15% der jeweils vereinbarten Versi- 

cherungssumme für Hausrat, Kunst- 

oder Wertgegenstände zur Verfügung, 

wenn Sie uns spätestens bis zum Ab- 

lauf  dieser  Versicherungsperiode 
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hierüber  informieren  (Vorsorge). 

 
 

B6.5.3 Kosten 
 

Die zusätzlichen Kosten der Ziffern 

B6.4 - Nummern 1 bis 4 - werden ins- 

gesamt bis zu 25% der Versicherungs- 

summe über die Versicherungssumme 

hinaus ersetzt. Auf unsere Weisung 

entstandene Kosten werden insgesamt 

bis zu 100% der Versicherungssumme. 

B6.5.4 Entschädigungsgrenzen 
 

Es gelten folgende Entschädigungs- 

grenzen, es sei denn, Sie haben höhere 

Entschädigungsgrenzen mit uns ver- 

einbart: 

1. Für Überspannungsschäden: 

2.500 EUR 

2. Für Kunstgegenstände: 2.500 EUR 

3. Für Wertgegenstände wie 

Schmuck, Armbanduhren, Juwe- 

len, Perlen, Edelsteine, Gegen- 

stände aus Edelmetallen, Urkun- 

den bei Einbruch in das 

Verschlossene Objekt: 1.000 EUR 

4. Für Bargeld: 500 EUR 

5. Für Gegenstände im Freien am 

Versicherungsort: 500 EUR 

6. Für Diebstahl von Fahrrädern au- 

ßerhalb des Objektes oder außer- 

halb des Versicherungsortes: 500 

EUR 

7. Für Haustiere: 500 EUR 

8. Für Kameras, Computer sowie Pe- 

ripheriegeräte, Laptops, Handys, 

Spielkonsolen u.ä. bei Einbruch 

in das verschlossene Objekt: 500 

EUR 

9. Für Jagd- und Sportwaffen: 500 

EUR 

B6.5.5 Unterversicherung 
 

Auf den Einwand der Unterversiche- 

rung wird verzichtet. 

B7 Erweiterte Elementargefahren 
 

B7.1  Versicherungsschutz für Überschwem- 

mung/ Hochwasser kann gewährt wer- 

den, sofern folgende Vertragsbedin- 

gungen erfüllt sind: 

1. Das versicherte Objekt muss hö- 

her als 10m über dem Meeresspie- 

gel und/oder nächstem fließenden 

Gewässer (Fluss) und 

2. Weiter als 500m vom Meer oder 

einem fließenden Gewässer 

(Fluss) entfernt sein. 

B7.2  Erweiterte Elementargefahren inner- 

halb Deutschlands 

Solange alle genannten Voraussetzun- 

gen nach B7.1 erfüllt sind, gelten er- 

weiterte Elementargefahren in 

Deutschland als versichert, ausgenom- 

men jedoch Schäden durch Über- 

schwemmung/ Hochwasser infolge 

von Sturmflut, Sintflut oder Deich- 

bruch. 

B7.3 Erweiterte Elementargefahren außer- 

halb Deutschlands 

B7.3.1  Für alle Versicherungsorte außerhalb 

Deutschlands, die sich in einem Land 

der Europäischen Union sowie 

Großbritannien, Norwegen und der 

Schweiz befinden, sind alle 

erweiterte Elementargefahren bis auf 

die Gefahr Überschwemmung/ 

Hochwasser ausgeschlossen. 

B7.3.2 Solange die genannten Voraussetzun- 

gen nach B7.1 erfüllt sind, ist Über- 

schwemmung/Hochwasser (ausge- 

nommen infolge Sturmflut, Sintflut 

oder Deichbruch) für diese Versiche- 

rungsorte eingeschlossen, sofern der 

Versicherungsort nicht in einem der in 

B2.2 genannten Ländern liegt. 

B8 Selbstbehalt 

B8.1 Für Schäden innerhalb Deutschlands 
 

Für Schäden durch die Gefahren Sturm, 

Hagel, Überschwemmung / 

Hochwasser, Erdbeben, Erdsenkung, 

Erdrutsch/Murgang, Erdfall, Vulkan- 

ausbruch, Schneedruck, Schneelast, 

Lawinen gilt ein fester Selbstbehalt von 

250 EUR je Schadenfall als vereinbart, 

sofern sich das versicherte Objekt und 

der Versicherungsort auf dem Gebiet 

der Bundesrepublik Deutschland befin- 

det. 
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B8.2 Für Schäden außerhalb Deutschlands 
 

Für Schäden durch Sturm und Hagel gilt 

ein fester Selbstbehalt von 250 EUR als 

vereinbart. 

Für Schäden durch Überschwem- 

mung/Hochwasser, soweit die Voraus- 

setzungen nach B7.1 erfüllt sind und 

das Land nach B7.4 nicht generell aus- 

geschlossen ist, gilt ein fester Selbstbe- 

halt von 2.500 EUR je Schadenfall als 

vereinbart. 

B9 Wartezeit 
 

B9.1 Für folgende Schäden besteht jedoch 

eine Wartezeit von 5 Tage ab Antrag- 

stellung, beginnend 00:00 Uhr am Fol- 

getag nach Antragstellung: 

- Sturm 

- Hagel 

B9.2 Soweit Versicherungsschutz nach B7 

gewährt werden kann, besteht für fol- 

gende Schäden eine Wartezeit von 14 

Tage ab Antragstellung, beginnend 

00:00 Uhr am Folgetag nach Antrag- 

stellung: 

- Alle erweiterten Elementargefah- 

ren, wie Überschwemmung / 

Hochwasser, Erdbeben, Erdsen- 

kung, Erdrutsch/Murgang, Erdfall, 

Vulkanausbruch, Schneedruck, 

Schneelast, Lawine, wenn diese 

nicht generell ausgeschlossen 

sind. 

B9.3  Verzicht auf die Wartezeit bei nachtlo- 

sem Übergang des Versicherungs- 

schutzes 

Hat der Versicherungsschutz ohne Un- 

terbrechung zwischen dem Versiche- 

rungsvertrag des Vorversicherers und 

dem Versicherungsbeginn dieses Versi- 

cherungsverhältnisses bestanden, so 

verzichten wir auf die Anrechnung ei- 

ner Wartezeit gemäß B9.1 und B9.2. 
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C Abschnitt C - Deckungserweiterungen 

(Optional) 

C1 Deckungserweiterung “Haftpflicht- 

versicherung” 

C1.1 Umfang / Gegenstand der Versiche- 

rung / Versicherungsfall 

C1.1.1 Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, besteht Versi- 

cherungsschutz für den Fall, dass Sie 

wegen eines während der Wirksamkeit 

der Versicherung eintretenden Scha- 

denereignisses (Versicherungsfall), das 

einen Personen-, Sach- oder Vermö- 

gensschaden zur Folge hat, aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts von einem 

Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 

genommen werden, insofern, soweit 

dafür kein anderweitiger Versiche- 

rungsschutz besteht. 

C1.1.2 Schadenereignis ist das Ereignis, als 

dessen Folge die Schädigung des Drit- 

ten unmittelbar entstanden ist. Auf 

den Zeitpunkt der Schadenverursa- 

chung, die zum Schadenereignis ge- 

führt hat, kommt es nicht an. 

C1.2 Versicherte Risiken 
 

C1.2.1 Versichert ist entsprechend den nach- 

folgenden Bestimmungen (Ziffer 

C1.2.2, Nummer 1 und 2) sowie den 

sonstigen Regelungen des Vertrages 

Ihre gesetzliche Haftpflicht als Privat- 

person aus den Gefahren des täglichen 

Lebens. 

C1.2.2 Sie haben Versicherungsschutz: 
 

1. Objekt- oder Stellplatzeigentü- 

mer für die genutzten Objekte an 

den im Versicherungsschein ge- 

nannten Versicherungsadressen 

(Objekt- und Stellplatzhaftpflicht- 

versicherung). 

2. i Schäden aus Verletzung von 

durch Mietvertrag übernomme- 

nen Verkehrssicherungspflichten 

(z.B. Beleuchtung, Streuen oder 

Schneeräumen). 

C1.2.3  Nicht vom Versicherungsschutz um- 

fasst sind: 

1. Die Gefahren eines eigenen oder 

fremden Betriebes oder Gewer- 

bes, eines Berufes, Dienstes oder 

Amtes oder aus einer verantwort- 

lichen Betätigung in Vereinigun- 

gen aller Arten; 

2. Die Gefahren einer ungewöhnli- 

chen und gefährlichen Beschäfti- 

gung; 

3. Ansprüche, auch wenn es sich um 

gesetzliche Ansprüche handelt, 

a. Auf Erfüllung von Verträ- 

gen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rück- 

tritt, Minderung, auf Scha- 

denersatz statt der Leis- 

tung; 

b. Wegen Schäden, die ver- 

ursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchfüh- 

ren zu können; 

c. Wegen des Ausfalls der 

Nutzung des Vertragsge- 

genstandes oder wegen 

des Ausbleibens des mit 

der Vertragsleistung ge- 

schuldeten Erfolges; 

d. Auf Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen im Ver- 

trauen auf ordnungsge- 

mäße Vertragserfüllung; 

e. Auf Ersatz von Vermö- 

gensschäden wegen Ver- 

zögerung der Leistung; 

f. Wegen anderer an die 

Stelle der Erfüllung treten- 

den Ersatzleistungen. 

C1.3 Risikoausschlüsse 
 

C1.3.1  Von der Versicherung ausgeschlossen 

sind Versicherungsansprüche: 

1. Aufgrund von Schäden, die durch 

versicherte Personen vorsätzlich 

herbeigeführt werden; 

2. Aufgrund eines vorsätzlichen Ab- 

weichens von Gesetzen, behördli- 

chen Anordnungen oder Verfü- 

gungen; 
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3. Die daraus resultieren, dass versi- 

cherte Personen Erzeugnisse in 

den Verkehr bringen oder Arbei- 

ten oder sonstige Leistungen er- 

bringen, obwohl sie Kenntnis von 

deren Mangelhaftigkeit oder 

Schädlichkeit haben; 

4. Der in diesem Vertrag versicher- 

ten Personen untereinander; die- 

ser Ausschluss bezieht sich nicht 

auf etwaige übergangsfähige Re- 

gressansprüche von Sozialversi- 

cherungsträgern, Sozialhilfeträ- 

gern, öffentlichen und privaten Ar- 

beitgebern wegen Personenschä- 

den bei nichtehelichen Lebensge- 

meinschaften; 

5. Soweit sie aufgrund des Vertrages 

oder besonderer Zusagen üben 

die gesetzliche Haftpflicht hinaus- 

gehen; 

6. Aus der Ausübung der Jagd; 

7. Aufgrund der Teilnahme and 

Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen 

sowie den Vorbereitungen hierzu; 

8. Aufgrund von Personenschäden 

mitversicherter Personen, auch 

wenn es sich hierbei um Arbeits- 

unfälle und Berufskrankheiten von 

in Ihrem Haushalt arbeitsvertrag- 

lich beschäftigten Personen ge- 

mäß dem Sozialgesetzbuch VII 

handelt; 

9. Aufgrund von Personenschäden, 

die aus der Übertragung einer 

Krankheit durch Ansteckung resul- 

tieren. Das Gleiche gilt für Sach- 

schäden, die durch Krankheit 

Ihnen gehörender, von Ihnen ge- 

haltener oder veräußerter Tiere 

entstanden sind. Es besteht je- 

doch Versicherungsschutz in bei- 

den Fällen, wenn Sie beweisen, 

dass Sie oder eine mitversicherte 

Person weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig gehandelt haben; 

10. Aus Schäden durch Abnutzung 

oder Verschleiß; 

11. Aus Schäden an gemieteten oder 

gepachteten beweglichen Sachen 

(mit Ausnahme von Mobiliar in 

Hotels, angemieteten 

Ferienhäusern oder -wohnungen) 

und allen daraus resultierenden 

Vermögensschäden; 

12. Die durch von versicherten Perso- 

nen hergestellte oder gelieferte 

Sachen oder geleistete Arbeiten 

entstehen; 

13. Gegen versicherte Personen als Ei- 

gentümer, Besitzer, Halter oder 

Führer von Luft-, Wasser-, Kraft- 

fahrzeugen aller Art und deren An- 

hängern. Versichert ist jedoch die 

gesetzliche Haftpflicht: 

a. Aus dem Gebrauch nicht versi- 

cherungspflichtiger oder unbe- 

mannter Luftfahrzeuge; 

b. Aus dem Gebrauch von Kraft- 

fahrzeugen, für die bei Inbe- 

triebnahme auf öffentlichen 

Straßen keine Zulassungspflicht 

besteht (§ 3 Fahrzeug-Zulas- 

sungsverordnung), soweit der 

Führer des Fahrzeugs über die 

erforderliche Erlaubnis verfügt; 

c. Aus dem Gebrauch von folgen- 

den Wasserfahrzeugen: 

 

i. Eigene und fremde Wasser- 

fahrzeuge ohne Segel, Moto- 

ren (auch ohne Hilfs- oder Au- 

ßenbordmotoren) oder 

Treibsätze, z.B. Schlauch-, 

Paddel-, Ruderboote, Kajaks, 

Kanus, Kanadier; 

ii. Fremde Segelboote ohne Mo- 

tor (auch ohne Hilfs- oder Au- 

ßenbordmotoren) oder 

Treibsätze; 

iii. Eigene und fremde Windsurf- 

bretter; 

iv. Fremde Wassersportfahr- 

zeuge mit Motoren, soweit 

diese nur gelegentlich ge- 

braucht werden und für das 

Führen keine behördliche Er- 

laubnis erforderlich ist; 

v. Eigene Segelboote mit oder 

ohne Motor oder Treibsätze 

mit einer Segelfläche bis maxi- 

mal 25 qm; 
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vi. Eigene Motorboote mit einer 

Motorstärke bis maximal 15 PS 

bzw. 11 kW. 

14. Wegen Sachschäden und aller sich 

daraus ergebenden Vermögens- 

schäden, welche durch Senkungen 

von Grundstücken, Erdrutschun- 

gen oder Überschwemmung ste- 

hender oder fließender Gewässer 

entstehen; 

15. Wegen Schäden durch Abwässer, 

soweit es sich nicht um häusliche 

Abwässer handelt; 

16. Aus Schäden durch Kernenergie 

oder Radioaktivität und Schäden 

aufgrund biologischer oder chemi- 

scher Ursachen, einschließlich 

mittelbarer und unmittelbarer 

Folgeschäden; 

17. Wegen Schäden, die auf Asbest, 

asbesthaltige Substanzen oder Er- 

zeugnisse zurückzuführen sind; 

18. Aus Schäden durch Androhung 

oder Anwendung von Gewalt, im 

Zusammenhang mit Krieg, Bürger- 

krieg, kriegsähnlichen Zuständen, 

inneren Unruhen, Streik oder Auf- 

ruhr; 

19. Wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schikane, Belästigung, Ungleich- 

behandlung oder sonstigen Diskri- 

minierungen. 

C1.4 Leistungen des Versicherers 
 

C1.4.1 Unsere Leistungspflicht umfasst neben 

der Prüfung der Haftpflichtfrage die 

Freistellung von berechtigten und die 

Abwehr von unberechtigten Schaden- 

ersatzansprüchen. 

C1.4.2 Kosten eines Verteidigers im Strafver- 

fahren 

Wird in einem Strafverfahren wegen 

eines Schadenereignisses, das einen 

unter den Versicherungsschutz fallen- 

den Haftpflichtanspruch zur Folge ha- 

ben kann, die Bestellung eines Vertei- 

digers für den Versicherungsnehmer 

von uns gewünscht oder genehmigt, 

tragen wir die sich aus der Gebühren- 

ordnung ergebenden oder mit uns be- 

sonders vereinbarten höheren Kosten. 

C1.4.3 Die von uns zu leistende Entschädigung 

ist bei jedem Versicherungsfall auf die 

vereinbarte Versicherungssumme be- 

grenzt. Dies gilt selbst dann, wenn sich 

der Versicherungsschutz auf mehrere 

entschädigungspflichtige Personen er- 

streckt. 

Von uns zu tragende Kosten werden 

nicht auf die Versicherungssumme an- 

gerechnet. 

C1.4.4 Mehrere im versicherten Zeitraum ein- 

tretende Versicherungsfälle, die auf 

derselben Ursache oder auf gleichen 

Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammen- 

hang beruhen, gelten als ein einziger 

Versicherungsfall, der zum Zeitpunkt 

des ersten dieser Versicherungsfälle 

als eingetreten gilt. 

 

C1.5 Versicherungssumme 
 

C1.5.1 Die Entschädigung für versicherte Per- 

sonen-, und Sachschäden ist je Versi- 

cherungsfall auf die im Versicherungs- 

schein vereinbarte Versicherungs- 

summe begrenzt. 

C1.5.2 Die Entschädigung für versicherte Ver- 

mögenschäden ist je Versicherungsfall 

auf die im Versicherungsschein verein- 

barte Versicherungssumme begrenzt. 

C1.5.3 Die Gesamtleistung des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versi- 

cherungsjahres ist auf maximal das 

Zweifache (2x) der im Versicherungs- 

schein vereinbarte Versicherungs- 

summe begrenzt. 

C1.5.4 Die Gesamtleistung des Versicherers 

pro Person ist jedoch in jedem Fall auf 

maximal 15.000.000 EUR pro Jahr be- 

grenzt. 

C1.6 Entschädigung aus anderen Versiche- 

rungsverträgen / Nachrangige De- 

ckung 

C1.6.1 Soweit im Versicherungsfall der Versi- 

cherungsschutz aus anderen Versiche- 

rungsverträgen (z.B. einer Privathaft- 

pflichtversicherung) beansprucht 
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werden kann, gehen diese Leistungs- 

verpflichtungen vor. Dies gilt auch 

dann, wenn in einem dieser Versiche- 

rungsverträge ebenfalls eine nachran- 

gige Haftung vereinbart ist. 

C1.6.2 Der Versicherungsnehmer wird ver- 

pflichtet, vorrangig aus bestehenden 

anderweitigen Versicherungsverträ- 

gen eine Regulierung zu beantragen 

und zu verlangen. 

C2 Deckungserweiterung “Diebstahl-Pa- 

ket” 

Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, sind in Ergän- 

zung zu Abschnitt B über die Deckungs- 

erweiterung „Diebstahl-Paket“ abwei- 

chend vorangegangener Entschädi- 

gungsgrenzen innerhalb der Deckung 

für Hausrat, Kunstgegenstände und 

Wertsachen die nachstehenden Positi- 

onen je Schadensfall am vereinbarten 

Risikoort versichert, soweit dafür kein 

anderweitiger Versicherungsschutz 

über eine andere Versicherung be- 

steht: 

C2.1 Versicherte Gefahren und Sachen 
 

C2.1.1 Für Wertgegenstände bei Einbruch- 

diebstahl in das verschlossene Objekt 

bis insgesamt 5.000 EUR; 

C2.1.2 Für Kameras, Computer sowie Periphe- 

riegeräte, Laptops/Notebooks, Han- 

dys, Spiele-konsolen u.ä. bei Einbruch- 

diebstahl in das verschlossene Objekt 

bis insgesamt 5.000 EUR. 

C2.1.3 Einfacher Diebstahl von Sachen und 

Gegenständen aus dem Dauerstand- 

zelt, Nebengebäude oder im Freien am 

vereinbarten Risikoort (z.B. Wä- 

sche/Bekleidung, Wäschespinnen, 

Gartenmöbel, Gartengeräte, Kinder- 

spielzeug, Gartenskulpturen, Sportge- 

räte, nicht motorisierte Boote oder 

sonstige Sachen) bis 3.000 EUR; 

C2.1.4 Einfacher Diebstahl von Fahrrädern, E- 

Bikes und Pedelecs bis 3.000 EUR. 

C2.2 Definition „einfacher Diebstahl“ 

Einfacher Diebstahl liegt vor, wenn ein 

Täter Sachen oder Gegenstände aus 

dem versicherten Objekt oder 

dem Nebenobjekt des Risikoortes ent- 

wendet, ohne dass dabei der Tatbe- 

stand eines Einbruchdiebstahls vor- 

liegt. Ein Fall einfachen Diebstahls liegt 

vor, wenn Ihnen beispielsweise Gar- 

tenmöbel von Ihrem Grundstück oder 

Sachen aus dem zugezogenen, aber 

nicht verschlossenen Dauerstandzelt 

bzw. Nebengebäude entwendet wer- 

den. 

C2.3 Versicherte Kosten 
 

Wir ersetzen die in Folge eines einfa- 

chen Diebstahls notwendigen Wieder- 

beschaffungskosten für amtliche Aus- 

weispapiere bis maximal 200 EUR je 

Schadensfall. 

C3 Deckungserweiterung „Vandalismus- 

Paket“ 

Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, sind in Ergän- 

zung zu Abschnitt A über die Deckungs- 

erweiterung „Vandalismus-Paket“ in- 

nerhalb der Objektdeckung die nach- 

stehenden Positionen je Schadensfall 

versichert, soweit dafür kein anderwei- 

tiger Versicherungsschutz über eine 

andere Versicherung besteht: 

C3.1 Versicherte Gefahren und Sachen 
 

C3.1.1  Versicherungsschutz besteht für mut- 

oder böswillige Beschädigungen (Van- 

dalismusschäden) durch unbefugte 

Dritte am versicherten Objekt nach Zif- 

fer A1.1 oder Nebenobjekt nach Ziffer 

A1.2 sowie an externen Signalgebern 

von Einbruchmeldeanlagen, bis zur im 

Versicherungsschein vereinbarten Ver- 

sicherungssumme je Schadensfall, so- 

weit hierfür kein anderweitiger Versi- 

cherungsschutz besteht. 

C3.1.2  Nicht versichert sind Beschädigungen, 

die nur optischer Natur sind (z.B. Krat- 

zer, Schrammen, Dellen, etc.) und die 

Funktionalität des versicherten Ob- 

jekts nicht beeinträchtigen. 
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C3.1.3  Der Nachweis über eine mut- oder bös- 

willige Beschädigung obliegt dem Ver- 

sicherungsnehmer. 

C3.2 Selbstbeteiligung 
 

Je Schadensfall ist eine Selbstbeteili- 

gung von 150 EUR vereinbart. 

C3.3 Besondere Obliegenheiten 
 

C3.3.1 Der Versicherungsnehmer oder der Ei- 

gentümer des versicherten Objekts hat 

die mut- oder böswillige Beschädigung 

bzw. den Vandalismusschaden unver- 

züglich der Polizei bzw. der Sicherheits- 

behörde anzuzeigen und dem Versi- 

cherer einen Nachweis darüber zu er- 

bringen. 

C3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer die 

genannten Obliegenheiten, ist der Ver- 

sicherer ganz oder teilweise leistungs- 

frei. 

C4 Deckungserweiterung „Outdoor-Pa- 

ket“ 

Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, sind in Ergän- 

zung zu Abschnitt A über die De- 

ckungserweiterung „Outdoor-Paket“ 

abweichend vorangegangener Ent- 

schädigungsgrenzen die nachstehen- 

den Positionen je Schadensfall versi- 

chert, soweit dafür kein anderweitiger 

Versicherungsschutz über eine andere 

Versicherung besteht: 

C4.1 Versicherte Gefahren und Sachen: 
 

C4.1.1 Fest mit dem Erdboden verbundene 

Grundstücksbestandteile wie Einfrie- 

dungen inkl. Mauern und Tore, Wege, 

Gartenbeleuchtungen, Briefkästen und 

Gehwegbefestigungen, sofern der Ver- 

sicherungsnehmer die Gefahr dafür 

trägt, bis 10.000 EUR. 

C4.1.2 Schäden durch Tierbisse von Nagetie- 

ren am versicherten Objekt oder Ne- 

benobjekt bis 1.000 EUR. 

C4.1.3 Schäden an beweglichen Sachen im 

Freien auf dem im Versicherungsschein 

benannten Risikoort bis 1.000 EUR. 

C4.2 Versicherte Kosten 
 

Wir ersetzen die tatsächlich angefalle- 

nen Kosten bis zu einer Gesamthöhe 

von maximal 1.000 EUR je Schadens- 

fall: 

C4.2.1 Kosten für das Entfernen, Aufräumen 

und Entsorgen für durch Sturm oder 

Blitzschlag umgestürzte Bäume, wenn 

der Versicherungsnehmer die Gefahr 

dafür trägt und eine natürliche Rege- 

neration nicht zu erwarten ist. 

Bereits beschädigte oder abgestor- 

bene Bäume sind vom Versicherungs- 

schutz ausgeschlossen. 

Ist eine Wiederaufforstung der beschä- 

digten bzw. zerstörten Bäume notwen- 

dig, werden diese Kosten bis maximal 

100 EUR je ersatzpflichtigem Baum er- 

setzt. 

C4.2.2 Kosten der Neupflanzung an sonstigen 

Kulturen wie Sträuchern, Blumen, 

Pflanzen und/oder Gemüsebeeten 

nach einem ersatzpflichtigen Schaden. 

C4.2.3 Kosten für das Entfernen von Bienen-, 

Wespen- oder Hornissennestern durch 

zertifizierte Kammerjäger bis maximal 

250 EUR je Schadensfall und Versiche- 

rungsjahr. 

C4.3  Der Nachweis über die angefallenen 

Kosten im Schadensfall obliegt dem 

Versicherungsnehmer. 

C5 Deckungserweiterung „Photovoltaik- 

/Solarthermieanlagen“ 
 

Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, sind in Ergän- 

zung zu Abschnitt A und B über die De- 

ckungserweiterung “Photovoltaik-/So- 

larthermieanlagen” die nachstehen- 

den Sachen bis zur beantragten und im 

Versicherungsschein vereinbarten Ver- 

sicherungssumme je Schadensfall ver- 

sichert, soweit dafür kein anderweiti- 

ger Versicherungsschutz über eine an- 

dere Versicherung besteht: 

C5.1  Versicherte und nicht versicherte Sa- 

chen 
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C5.1.1  Versicherungsschutz gilt für fest mit 

dem versicherten Objekt verbundene 

Photovoltaikanlagen samt dazugehöri- 

ger Elektroinstallation (Gleich- und 

Wechselstromverkabelung), Wechsel- 

richter oder mit dem versicherten Ob- 

jekt fest verbundene Solaranlagen mit 

Flach- oder Röhrenkollektoren samt 

dazugehörigen Rohrleitungen, elektri- 

schen Anlageteilen und Installationen. 

C5.1.2 Nicht versichert sind: 

- Wechseldatenträger; 
 

- Solarmedium; 

- Verschleißteile aller Art; 
 

- Dachstuhl samt Eindeckung sowie 

sämtliche Gebäudebestandteile; 

- Sonstige Teile, die während der 

Lebensdauer der versicherten Sa- 

chen erfahrungsgemäß mehrfach 

ausgewechselt werden müssen. 

C5.2  Versicherte und nicht versicherte Ge- 

fahren und Schäden 

C5.2.1 Versicherte Gefahren und Schäden 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für un- 

vorhergesehen eintretende Beschädigungen 

oder Zerstörungen von versicherten Sachen 

(Sachschaden) und bei Abhandenkommen ver- 

sicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruch- 

diebstahl, Raub oder Plünderung. Unvorherge- 

sehen sind Schäden, die der Versicherungsneh- 

mer oder seine Repräsentanten weder rechtzei- 

tig vorhergesehen haben noch mit dem für die 

im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 

Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei 

nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 

Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens entspre- 

chenden Verhältnis zu kürzen. Insbesondere 

wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 

durch: 

a) Kurzschluss, Überstrom, Induktion 

oder Überspannung infolge Blitzschla- 

ges 

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, An- 

prall oder Absturz eines Luftfahrzeu- 

ges, seiner Teile oder seiner Ladung 

sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, 

Glühen oder Implosion; 

c) Wasser, Feuchtigkeit; 
 

d) Sturm, Frost, Eisgang, Hagel, Wind-, 

Schneedruck oder Überschwemmung 

(soweit Versicherungsschutz gewährt 

werden kann); 

e) Tierverbiss; 

f) Höhere Gewalt. 
 

C5.2.2 Elektronische Bauelemente 
 

Entschädigung für elektronische Bauelemente 

(Bauteile) der versicherten Sache wird nur ge- 

leistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweis- 

lich von außen auf eine  Austauscheinheit 

(im Reparaturfall üblicherweise auszutau- 

schende Einheit) oder auf die versicherte Sache 

insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Be- weis 

nicht zu erbringen, so genügt die 

überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 

Schaden auf die Einwirkung einer versicherten 

Gefahr von außen zurückzuführen ist. Für Fol- 

geschäden an weiteren Austauscheinheiten 

wird  jedoch Entschädigung  geleistet. 

 

C5.2.3 Röhren und Zwischenbildträger 
 

Sofern nicht anders vereinbart, leisten wir Ent- 

schädigung für Röhren und Zwischenbildträger 

nur bei Schäden durch: 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall 

oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei- 

ner Teile oder seiner Ladung; 

b) Einbruchdiebstahl, Raub oder Van- 

dalismus; 

c) Leitungswasser. 
 

C5.2.4 Vertraglich vereinbarte Selbstbeteili- 

gungen nach Abschnitt A werden in Ab- 

zug von der Entschädigungsleistung ge- 

bracht. 

C5.3  Nicht versicherte Gefahren und Schä- 

den 

C5.3.1 Wir leisten ohne Rücksicht auf mitwir- 

kende Ursachen keine Entschädigung 

für Schäden 
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a) durch Vorsatz des Versicherungs- 

nehmers oder dessen Repräsentanten; 

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereig- 

nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebel- 

lion oder Aufstand; 

c) durch Innere Unruhen; 
 

d) durch Kernenergie, nukleare Strah- 

lung oder radioaktive Substanzen; 

e) durch Erdbeben; 
 

f) Bruchschäden innerhalb des Kollek- 

tors bei Solaranlagen. Ausgenommen 

hiervon sind frostbedingte Bruchschä- 

den; 

g) durch Mängel, die bei Abschluss der 

Versicherung bereits vorhanden waren 

und dem Versicherungsnehmer oder 

seinen Repräsentanten bekannt sein 

mussten; 

h) durch betriebsbedingte normale 

oder betriebsbedingte vorzeitige Ab- 

nutzung oder Alterung; 

i) durch Einsatz einer Sache, deren Re- 

paraturbedürftigkeit dem Versiche- 

rungsnehmer oder seinen Repräsen- 

tanten bekannt sein musste; 

j) Folgeschäden aller Art; 
 

k) Ertragsausfälle; 
 

l) Soweit für Sie ein Dritter als Lieferant 

(Hersteller oder Händler), Werkunter- 

nehmer oder aus Reparaturauftrag 

einzutreten hat; 

m) Lediglich eine Beeinträchtigung 

ohne Auswirkungen auf die Brauchbar- 

keit, Funktionsfähigkeit oder Nut- 

zungsdauer der Sachen darstellen; 

n) Vermögensschäden aller Art (auch 

Stillstandskosten und Stehzeiten), Leis- 

tungsmängel, Wertminderung nach 

der Wiederherstellung oder Reparatur. 

C5.3.2 Wir leisten jedoch Entschädigung, 

wenn der Schaden nicht durch die Re- 

paraturbedürftigkeit verursacht wurde 

oder wenn die Sache zur Zeit des 

Schadens mit Zustimmung durch uns 

wenigstens behelfsmäßig repariert 

war. 

C6 Deckungserweiterung „Vermieter-Pa- 

ket“ 

Sofern beantragt und im Versiche- 

rungsschein vereinbart, sind in Ergän- 

zung zu den Abschnitten A bis C1 über 

die Deckungserweiterung “Vermieter- 

Paket” die nachstehenden Positionen 

je Schadensfall versichert, soweit dafür 

kein anderweitiger Versicherungs- 

schutz über eine andere Versicherung 

besteht: 

C6.1 Versicherte Gefahren und Sachen 
 

C6.1.1 Mitversichert sind fahrlässige Sach- 

schäden durch den Mieter am versi- 

cherten Objekt und/ oder Inventar bis 

max. 5.000 EUR je Schadenfall. Es gilt 

eine Selbstbeteiligung in Höhe der mit 

dem Mieter vereinbarten Kaution, 

mindestens jedoch 250 EUR je Scha- 

densfall als vereinbart. 

Diese Deckung gilt subsidiär zu einer 

bestehenden Privathaftpflichtversi- 

cherung des Mieters, d.h. die Inan- 

spruchnahme aus dem vorliegenden 

Vertrag ist nur insoweit möglich, als 

das durch anderweitige Versicherun- 

gen des Mieters keine oder nur teil- 

weise Deckung des entstandenen 

Schadens erreicht werden (Subsidiari- 

tät). Ein Nachweis des Versicherers ist 

auf Verlangen einzureichen. 

C6.1.2 Versichert gilt die gesetzliche Haft- 

pflicht aus der Vermietung des Objek- 

tes bis zu einer Versicherungssumme 

von 5.000.000 EUR pauschal für Perso- 

nen-, Sach-, und Vermögensschäden, 

maximiert auf das 2-fache im Jahr. 

C6.2 Versicherte Kosten 
 

Nachfolgende genannte Kostenpositio- 

nen sind auf erstes Risiko je Schadens- 

fall versichert: 

C6.2.1 Die Kosten für Wiederbeschaffung 

oder dem Austausch der Schließvor- 

richtungen am versicherten Objekt bis 
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200 EUR je Schadensfall, insofern 

Schlüssel oder Codekarten vom versi- 

cherten Objekt durch den Mieter ab- 

handenkommen oder beschädigt wer- 

den. 

Diese Deckung gilt subsidiär zu einer 

bestehenden Privathaftpflichtversi- 

cherung des Mieters, d.h. die Inan- 

spruchnahme aus dem vorliegenden 

Vertrag ist nur insoweit möglich, als 

das durch anderweitige Versicherun- 

gen des Mieters keine oder nur teil- 

weise Deckung des entstandenen 

Schadens erreicht werden (Subsidiari- 

tät). Ein Nachweis des Versicherers ist 

auf Verlangen einzureichen. 

Der Nachweis im Schadensfall obliegt 

dem Versicherungsnehmer. 

C6.2.2 Die Kosten für den Ausfall von Mietein- 

nahmen bei vermieten Objekten, 

höchsten jedoch für 120 Tage, maximal 

50 EUR pro Tag 

Diese Deckung gilt nur aufgrund eines 

Versicherungsfalles (unter Abschnitt A) 

notwendige gewordene Kosten 

Der Nachweis im Schadensfall obliegt 

dem Versicherungsnehmer 

C6.3 Angerechnete Leistungen 
 

Die Leistungen, die unter C6.1 und C6.2 

fallen, werden auf die bestehende Jah- 

reshöchstentschädigung (der Haft- 

pflichtversicherung) angerechnet. 
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Teil 2 
 

A Definition der Vertragsparteien 

A1 Versicherungsnehmer 
 

A1.1 In diesem Versicherungsvertrag wird 

der Versicherungsnehmer mit „Sie“, 

„Ihre“ oder „Ihr“ bezeichnet. 

A2 Versicherer 
 

A2.1 In diesem Versicherungsvertrag wird 

der Versicherer mit „wir“, „unser“ oder 

„uns“ bezeichnet. 

B Beitragszahlung 
 

B1 Erster oder einmaliger Beitrag 
 

Der erste oder einmalige Beitrag ist un- 

verzüglich innerhalb von 14 Tagen nach 

Zugang des Versicherungsscheins zu 

zahlen. Ist der erste oder einmalige 

Beitrag bei Eintritt des Versicherungs- 

falles nicht gezahlt, sind wir nicht zur 

Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie 

haben die Nichtzahlung nicht zu vertre- 

ten. Allerdings sind wir nur leistungs- 

frei, wenn wir Sie durch gesonderte 

Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail 

oder Brief) oder durch einen auffälli- 

gen Hinweis im Versicherungsschein 

auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 

des Beitrages aufmerksam gemacht 

haben. 

Solange der erste oder einmalige Bei- 

trag nicht rechtzeitig gezahlt ist, sind 

wir zum Rücktritt vom Vertrag berech- 

tigt, es sei denn, Sie haben die Nicht- 

zahlung nicht zu vertreten. 

B2 Folgebeitrag 
 

Der Folgebeitrag ist unverzüglich in- 

nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 

Beitragsrechnung zu zahlen. Wird ein 

Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 

dürfen wir Ihnen auf Ihre Kosten in 

Textform eine Zahlungsfrist bestim- 

men, die mindestens zwei Wochen be- 

tragen muss. Die Bestimmung ist nur 

wirksam, wenn wir die rückständigen 

Beträge des Beitrages, Zinsen und Kos- 

ten im Einzelnen beziffert und die 

Rechtsfolgen angeben, die mit dem 

Fristablauf verbunden sind. Bei zusam- 

mengefassten Verträgen werden wir 

die Beträge jeweils getrennt angeben. 

Tritt der Versicherungsfall nach Frist- 

ablauf ein und sind Sie bei Eintritt mit 

der Zahlung des Beitrages oder der Zin- 

sen oder Kosten in Verzug, sind wir von 

der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Nach Fristablauf können wir den Versi- 

cherungsvertrag ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen, sofern Sie mit der Zah- 

lung der geschuldeten Beiträge in Ver- 

zug sind. Wir dürfen die Kündigung mit 

der Bestimmung der Zahlungsfrist so 

verbinden, dass sie mit Fristablauf 

wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeit- 

punkt mit der Zahlung in Verzug sind. 

Hierauf werden wir Sie bei der Kündi- 

gung ausdrücklich hinweisen. Die Kün- 

digung wird unwirksam, wenn Sie in- 

nerhalb eines Monats nach der Kündi- 

gung oder des Fristablaufs die Zahlung 

leisten, sofern nicht der Versicherungs- 

fall bereits eingetreten ist. 

 

 
B3 Lastschriftverfahren 

 

Ist vereinbart, dass wir den Beitrag von 

einem Konto einziehen, gilt Folgendes: 

Kann eine Einziehung aus Gründen, die 

Sie zu vertreten haben, nicht fristge- 

recht bewirkt werden oder widerspre- 

chen Sie einer berechtigten Einzie- 

hung, gilt den Beitrag als nicht rechtzei- 

tig gezahlt. Scheitert die Einziehung ei- 

nes Betrags aus Gründen, die Sie nicht 

zu vertreten haben, gilt den Beitrag 

erst dann als nicht rechtzeitig gezahlt, 

wenn Sie nach schriftlicher Zahlungs- 

aufforderung nicht innerhalb von zwei 

Wochen zahlen. Zu weiteren Einzie- 

hungsversuchen sind wir nicht ver- 

pflichtet. 

C Anzeigepflichten vor Vertragsschluss 
 

C1 Anzeige gefahrerheblicher Umstände 
 

Bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung 

haben Sie alle Ihnen bekannten Ge- 

fahrumstände, die für unseren Ent- 

schluss, den Vertrag mit Ihnen zu 
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schließen, erheblich sind und nach de- 

nen wir in Textform gefragt haben, an- 

zuzeigen. 

C2 Folgen einer Pflichtverletzung 
 

Verletzen Sie Ihre Pflicht zur richtigen 

und vollständigen Anzeige gefahrer- 

heblicher Umstände, so können wir 

vom Vertrag zurücktreten. Das gilt 

nicht, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht we- 

der vorsätzlich noch grob fahrlässig 

verletzt haben. In diesem Falle haben 

wir aber das Recht, den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Mo- 

nat zu kündigen. 

C3  Rücktritt nach Eintritt des Versiche- 

rungsfalles 

Im Falle eines Rücktritts nach Eintritt 

des Versicherungsfalles sind wir nicht 

zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 

die Verletzung der Anzeigepflicht be- 

zieht sich auf einen Umstand, der we- 

der für den Eintritt oder die Feststel- 

lung des Versicherungsfalles noch für 

die Feststellung oder den Umfang un- 

serer Leistungspflicht ursächlich ist. 

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht arglistig 

verletzt, sind wir nicht zur Leistung ver- 

pflichtet. 

D Repräsentanten 
 

Sie müssen sich die Kenntnis und das 

Verhalten Ihrer Repräsentanten zu- 

rechnen lassen. 

E Versicherung für fremde Rechnung 

E1 Rechte aus dem Vertrag 
 

Sie können den Versicherungsvertrag 

auch im eigenen Namen für das Inte- 

resse eines Dritten (Versicherten) 

schließen. Die Ausübung der Rechte 

aus diesem Vertrag steht auch insoweit 

nur Ihnen und nicht auch dem Versi- 

cherten zu. Das gilt auch, wenn der 

Versicherte den Versicherungsschein 

besitzt. 

E2 Zahlung der Entschädigung 
 

Wir können vor Zahlung der Entschädi- 

gung an Sie den Nachweis verlangen, 

dass der Versicherte seine Zustimmung 

dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 

die Zahlung der Entschädigung nur mit 

Ihrer Zustimmung verlangen. 

E3 Kenntnis und Verhalten 
 

E3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten 

von Ihnen von rechtlicher Bedeutung 

sind, sind bei der Versicherung für 

fremde Rechnung auch die Kenntnis 

und das Verhalten des Versicherten zu 

berücksichtigen. Soweit der Vertrag 

Ihre Interessen und das Interesse des 

Versicherten umfasst, müssen Sie sich 

für Ihr Interesse das Verhalten und die 

Kenntnis des Versicherten nur zurech- 

nen lassen, wenn der Versicherte Re- 

präsentant von Ihnen ist. 

E3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten 

kommt es nicht an, wenn der Vertrag 

ohne sein Wissen abgeschlossen wor- 

den ist oder ihm eine rechtzeitige Be- 

nachrichtigung von Ihnen nicht mög- 

lich oder nicht zumutbar war. Unab- 

hängig davon, ob der Vertrag mit Wis- 

sen des Versicherten geschlossen 

wurde, kommt es auf die Kenntnis des 

Versicherten an, wenn Sie den Vertrag 

ohne Auftrag des Versicherten ge- 

schlossen und uns nicht darüber infor- 

miert hat. 

F Gefahrerhöhung 
 

F1 Sie dürfen nach Antragstellung ohne 

vorherige Zustimmung durch uns keine 

Gefahrerhöhung vornehmen oder de- 

ren Vornahme durch Dritte gestatten. 

Über dennoch vorgenommene oder 

gestattete Gefahrerhöhungen infor- 

mieren Sie uns nach Kenntnis unver- 

züglich. 

F2 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn 

sich die zum Zeitpunkt Ihrer Vertrags- 

erklärung vorhandenen gefahrerhebli- 

chen Umstände so ändern, dass 

dadurch der Eintritt des Versicherungs- 

falles oder die Vergrößerung des Scha- 

dens generell wahrscheinlicher wird. 

Eine Gefahrerhöhung liegt insbeson- 

dere vor, wenn: 
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1. Sich ein Umstand ändert, nach 

dem wir schriftlich (z.B. im Ange- 

botsfragebogen) gefragt haben; 

2. Ein Objekt oder der überwiegende 

Teil eines Objektes nicht mehr ge- 

nutzt wird; 

3. An einem Objekt Baumaßnahmen 

durchgeführt werden, die ein Not- 

dach erforderlich oder das Objekt 

überwiegend unbenutzbar ma- 

chen; 

4. Vereinbarte Sicherungen besei- 

tigt, vermindert oder in nicht ge- 

brauchsfähigem Zustand sind, 

etwa durch Wechsel des Versiche- 

rungsortes. 

F3 Nehmen Sie ohne vorherige Zustim- 

mung durch uns eine Gefahrerhöhung 

vor oder gestatten dies einem Dritten, 

so können wir den Versicherungsver- 

trag ohne Einhaltung einer Frist kündi- 

gen, es sei denn, Sie haben Ihre Ver- 

pflichtung weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig verletzt. Beruht Ihre Verlet- 

zung auf einfacher Fahrlässigkeit, kön- 

nen wir den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat kündigen. 

F4 Tritt der Versicherungsfall nach einer 

von Ihnen vorgenommenen oder ge- 

statteten Gefahrerhöhung ein, sind wir 

von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

wenn Sie Ihre Verpflichtung vorsätzlich 

verletzt haben. Im Falle einer grob 

fahrlässigen Verletzung sind wir be- 

rechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entspre- 

chenden Verhältnis zu kürzen. Die Be- 

weislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 

F5 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie 

eine Gefahrerhöhung vorgenommen 

oder gestattet haben, oder tritt die Ge- 

fahrerhöhung unabhängig von Ihrem 

Willen ein, so sind wir von unserer Ver- 

pflichtung zur Leistung frei, wenn der 

Versicherungsfall später als einen Mo- 

nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 

dem Ihre Anzeige uns hätte zugegan- 

gen sein müssen. Dies gilt nicht, wenn 

uns die Gefahrerhöhung zu diesem 

Zeitpunkt bereits bekannt war. Wir 

bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn 

die Verletzung Ihrer Anzeigepflicht 

nicht auf Vorsatz beruhte. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung sind wir be- 

rechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entspre- 

chenden Verhältnis zu kürzen. Für das 

Nichtvorliegen der groben Fahrlässig- 

keit tragen Sie die Beweislast. 

G Obliegenheiten 
 

G1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versi- 

cherungsfalles 

G1.1 Sie haben: 
 

1. Alle gesetzlichen, behördlichen 

und vereinbarten Sicherheitsvor- 

schriften zu beachten; 

2. Die versicherten Sachen, insbe- 

sondere wasserführende Anlagen 

und Einrichtungen, Dächer, Ein- 

bruchmeldeanlagen und außen 

angebrachte Sachen stets in ord- 

nungsgemäßem Zustand zu erhal- 

ten und Mängel und Schäden un- 

verzüglich beseitigen zu lassen; 

3. Nicht genutzte Objekte oder Ob- 

jektteile genügend häufig zu kon- 

trollieren und dort alle wasserfüh- 

renden Anlagen und Einrichtun- 

gen abzusperren, zu entleeren und 

entleert zu halten; 

4. In der kalten Jahreszeit alle Ob- 

jekte und Objektteile zu beheizen 

und dies genügend häufig zu kon- 

trollieren oder dort alle wasser- 

führenden Anlagen und Einrich- 

tungen abzusperren, zu entleeren 

und entleert zu halten; 

5. Sicherzustellen, dass versicherte 

Sachen während des Transports 

sach- und fachgerecht verpackt 

sind; 

6. Transporte von Kunst- und Wert- 

gegenständen anzuzeigen. Dies 

gilt nicht für durch Kunstspeditio- 

nen durchgeführte Transporte von 

Kunstgegenständen; 

7. Alle (Außen-)Türen des versicher- 

ten Objektes mit Zylinderschlös- 

sern / Wohnwagenschlössern aus- 

zustatten; 
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8. Das Objekt regelmäßig selbst zu 

nutzen (mindestens 14 Tage im 

Jahr). 

9. Fahrräder und Sportgerät sind 

durch ein eigenständiges Sicher- 

heitsschloss gegen Diebstahl zu si- 

chern, wenn diese nicht in Ge- 

brauch sind. Sicherungseinrich- 

tungen, die dauerhaft mit dem 

Sportgerät verbunden sind (z.B. 

sogenannte „Rahmenschlösser“), 

gelten nicht als eigenständige 

Schlösser. 

10. Wenn bei dem versicherten Ob- 

jekt eine Deichsel vorhanden ist, 

so ist die Deichsel nach Möglich- 

keit abzubauen oder zumindest 

mit einem abschließbaren Deich- 

selschloss gegen unerlaubtes An- 

koppeln, Anhängen und Wegzie- 

hen des versicherten Objektes zu 

sichern. 

11. Versicherte Sachen gegen Dieb- 

stahl zu sichern, wenn er den ver- 

sicherten Standplatz für mindes- 

tens 24 Stunden nicht benutzt 

bzw. dieser unbeaufsichtigt ist 

oder bei Anwesenheit und Nicht- 

gebrauch in der Zeit von 22.00 Uhr 

bis 6 Uhr. 

12. Einen Diebstahl unverzüglich der 

Polizei bzw. Sicherheitsbehörde 

anzuzeigen und dem Versicherer 

einen Nachweis darüber zu erbrin- 

gen. 

G1.2 Besteht bei Nichtanwesenheit von 

mindestens 24 Stunden die Möglich- 

keit, einen verschlossenen Raum auf 

dem versicherten Risikoort oder auf 

dem Gelände des Campingplatzes oder 

Ferienparks zum Einstellen zu nutzen, 

dann ist der Nutzer verpflichtet, dieser 

Einstellmöglichkeit nachzukommen. 

G1.3 Verletzt der Versicherungsnehmer die 

genannten Obliegenheiten, ist der Ver- 

sicherer ganz oder teilweise leistungs- 

frei. 

G1.4  Der Nachweis im Schadensfall obliegt 

dem Versicherungsnehmer / Nutzer. 

G2  Weitere Obliegenheiten vor Eintritt 

des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände 

haben Sie auf unser Verlangen inner- 

halb angemessener Frist zu beseitigen. 

Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 

unter Abwägung der beiderseitigen In- 

teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, 

der zu einem Schaden geführt hat, gilt 

ohne Weiteres als besonders gefahr- 

drohend. 

G3 Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
 

G3.1 Wir können, nachdem wir von der Ver- 

letzung der Obliegenheit Kenntnis er- 

langt haben, den mit Ihnen geschlosse- 

nen Versicherungsvertrag ohne Einhal- 

tung einer Frist kündigen, es sei denn, 

Ihre Verletzung beruht nicht auf Vor- 

satz oder grober Fahrlässigkeit. 

G3.2 Verletzen Sie eine der vorstehenden 

Obliegenheiten, sind wir von der Ver- 

pflichtung zur Leistung frei, wenn Sie 

die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 

haben. Im Falle einer grob fahrlässigen 

Verletzung der Obliegenheit sind wir 

berechtigt, unsere Leistung in einem 

der Schwere Ihres Verschuldens ent- 

sprechenden Verhältnis zu kürzen. Die 

Beweislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 

G3.3 In jedem Fall bleiben wir zur Leistung 

verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt 

oder die Feststellung des Versiche- 

rungsfalles noch für die Feststellung 

oder den Umfang unserer Leistungs- 

pflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, 

wenn Sie die Obliegenheit arglistig ver- 

letzt haben. 

 

 
G4 Obliegenheiten nach Eintritt des Ver- 

sicherungsfalles 

G4.1 Schadenmeldung 
 

Sie haben uns unverzüglich zu infor- 

mieren, auch wenn noch keine Scha- 

densersatzansprüche erhoben wur- 

den. 
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G4.2 Weisungen des Versicherers 
 

Sie haben – soweit die Umstände es ge- 

statten – unsere Weisungen zur Scha- 

denminderung und -abwendung einzu- 

holen und zu beachten. 

G4.3 Polizeiliche Meldung 
 

Sie haben Schäden durch Einbruch- 

diebstahl, Fahrraddiebstahl, Vandalis- 

mus oder Beraubung unverzüglich der 

zuständigen Polizeidienststelle anzu- 

zeigen. 

G4.4 Stehlgutliste 
 

Sie haben uns und der zuständigen Po- 

lizeidienststelle – im Falle des Abhan- 

denkommens versicherter Sachen – 

unverzüglich ein Verzeichnis der ab- 

handengekommenen Sachen einzu- 

reichen 

G4.5 Veränderung der Schadenstelle 
 

Sie haben die Schadenstelle möglichst 

so lange unverändert zu lassen, bis sie 

durch uns freigegeben worden ist. Sind 

Veränderungen unumgänglich, sind 

die beschädigten Teile bis zu einer Be- 

sichtigung durch uns aufzubewahren. 

G4.6 Aufklärung des Sachverhaltes 
 

Sie haben uns – soweit möglich – jede 

Untersuchung über Ursache und Höhe 

des Schadens und über den Umfang 

der Entschädigungspflicht zu gestatten 

sowie jede Auskunft dazu vollständig 

und wahrheitsgemäß – auf Verlangen 

schriftlich – zu erteilen und die ange- 

forderten Belege beizubringen. 

G4.7 Regressansprüche 
 

Sie haben uns – soweit die Umstände 

es gestatten – jede Auskunft zur Auf- 

klärung etwaiger Regressansprüche zu 

erteilen. 

 

G4.8 Wiederauffindung abhanden gekom- 

mener Sachen 

Sie sind verpflichtet, uns bei Wieder- 

auffindung versicherter Sachen unver- 

züglich zu informieren. 

G5 Weitere Obliegenheiten nach Eintritt 

des Versicherungsfalles 

G5.1 Aufklärung des Sachverhaltes 
 

Sie haben uns – soweit möglich – jede 

Untersuchung über Ursache und Höhe 

des Schadens und über den Umfang 

der Entschädigungspflicht zu gestatten 

sowie jede Auskunft dazu vollständig 

und wahrheitsgemäß – auf Verlangen 

schriftlich – zu erteilen und die ange- 

forderten Belege beizubringen. 

G5.2 Gerichtliches Verfahren 
 

Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch 

erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, 

behördliches oder gerichtliches Ver- 

fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 

erlassen oder Ihnen gerichtlich der 

Streit verkündet, haben Sie uns dies 

unverzüglich anzuzeigen. 

G5.3 Rechtsbehelfe 
 

Gegen einen Mahnbescheid oder eine 

Verfügung von Verwaltungsbehörden 

auf Schadenersatz müssen Sie fristge- 

mäß Widerspruch oder die sonst erfor- 

derlichen Rechtsbehelfe einlegen. Un- 

serer Weisung bedarf es nicht. 

G5.4 Verfahrensführung 
 

Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht, haben Sie 

die Führung des Verfahrens uns zu 

überlassen. Wir beauftragen in Ihrem 

Namen einen Rechtsanwalt. Sie müs- 

sen dem Rechtsanwalt Vollmacht so- 

wie alle erforderlichen Auskünfte er- 

teilen und die angeforderten Unterla- 

gen zur Verfügung stellen. 

G6 Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
 

G6.1 Verletzen Sie eine der vorstehenden 

Obliegenheiten, sind wir von der Ver- 

pflichtung zu Leistung frei, wenn Sie die 

Obliegenheit vorsätzlich verletzt 

haben. Im Falle einer grob fahrlässigen 

Verletzung der Obliegenheit sind wir 

berechtigt, unsere Leistung in einem 

der Schwere Ihres Verschuldens ent- 

sprechenden Verhältnis zu kürzen. Die 
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Beweislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 

G6.2 In jedem Fall bleiben wir zur Leistung 

verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt 

oder die Feststellung des Versiche- 

rungsfalles noch für die Feststellung 

oder den Umfang unserer Leistungs- 

pflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, 

wenn Sie die Obliegenheit arglistig ver- 

letzt haben. 

G6.3 Bei Verletzung Ihrer Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheiten werden wir 

Sie auf die Rechtsfolge der vollständi- 

gen oder teilweisen Leistungsfreiheit in 

Textform hinweisen. 

G7 Anschrift- oder Namensänderung 
 

Sie sind verpflichtet, uns Änderungen 

Ihrer Anschrift oder Ihres Namens un- 

verzüglich mitzuteilen. Haben Sie uns 

eine Änderung nicht mitgeteilt, genügt 

für eine Willenserklärung oder andere 

Mitteilungen, die Ihnen gegenüber ab- 

zugeben sind, die Absendung eines ein- 

geschriebenen Briefes an die letzte uns 

bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 

drei Tage nach der Absendung des 

Briefes als zugegangen. 

H Subsidiäre Haftung 
 

H1 Sind versicherte Risiken, Sachen oder 

Kosten auch bei anderen Versicherern 

versichert, besteht kein Versicherungs- 

schutz unter dem vorliegenden Vertrag 

(qualifizierte Subsidiarität). Der vorlie- 

gende Vertrag gewährt jedoch inso- 

weit Versicherungsschutz, als Versi- 

cherungsfälle aufgrund des Umfangs 

oder der Höhe der vereinbarten Versi- 

cherungssummen über den anderen 

Versicherungsvertrag nicht versichert 

sind. 

Bestreitet der Versicherer des anderen 

Versicherungsvertrages seine Leis- 

tungspflicht ganz oder teilweise, so 

leistet der Versicherer des vorliegen- 

den Vertrages unter Eintritt in die 

Rechte des Versicherungsnehmers vor. 

In diesem Fall gelten die Regelungen 

der Obliegenheiten nach Eintritt des 

Versicherungsfalles entsprechend. Ist 

der Versicherer des anderen Vertrages 

ebenfalls ein Unternehmen der ELE- 

MENT, beschränkt sich die maximale 

Leistung aus beiden Verträgen auf die 

höhere der vereinbarten Leistungen. 

H2 Wenn die Mehrfachversicherung zu- 

stande gekommen ist, ohne dass Sie 

dies wussten, können Sie die Aufhe- 

bung des später geschlossenen Ver- 

trags verlangen. 

H3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, 

wenn Sie es nicht innerhalb eines Mo- 

nats geltend machen, nachdem Sie von 

der Mehrfachversicherung Kenntnis 

erlangt haben. Die Aufhebung wird zu 

dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns 

die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 

zugeht 

I Sachverständigenverfahren 
 

I1 Sie und wir können nach Eintritt des 

Versicherungsfalles vereinbaren, dass 

die Höhe des Schadens durch Sachver- 

ständige festgestellt wird. Das Sachver- 

ständigenverfahren kann durch Ver- 

einbarung auf sonstige tatsächliche 

Voraussetzungen des Entschädigungs- 

anspruchs sowie die Höhe der Entschä- 

digung ausgedehnt werden. Sie kön- 

nen ein Sachverständigenverfahren zur 

Feststellung der Höhe des Schadens 

auch durch einseitige Erklärung uns ge- 

genüber verlangen. 

I2 Für das Sachverständigenverfahren 

gilt: 

I2.1 Jede Partei benennt in Textform einen 

Sachverständigen und kann dann die 

andere Partei unter Angabe des von ihr 

benannten Sachverständigen in Text- 

form auffordern, den zweiten Sachver- 

ständigen zu benennen. Wird der 

zweite Sachverständige nicht binnen 

zwei Wochen nach Empfang der Auf- 

forderung benannt, so kann ihn die 

auffordernde Partei vom für den Scha- 

denort zuständigen Amtsgericht er- 

nennen lassen. In der Aufforderung ist 

auf diese Folge hinzuweisen. 
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I2.2 Beide Sachverständige benennen in 

Textform vor Beginn des Feststellungs- 

verfahrens einen dritten Sachverstän- 

digen als Obmann. Einigen sie sich 

nicht, so wird der Obmann auf Antrag 

einer Partei vom für den Schadenort 

zuständigen Amtsgericht ernannt. 

I2.3 Wir dürfen als Sachverständigen keine 

Person benennen, die Mitbewerber 

von Ihnen ist oder mit Ihnen in dauern- 

der Geschäftsverbindung steht, ferner 

keine Person, die bei Mitbewerbern 

oder Geschäftspartnern angestellt ist 

oder in einem ähnlichen Verhältnis 

steht. 

Dies gilt entsprechend für die Benen- 

nung eines Obmannes durch die Sach- 

verständigen. 

I3 Die Feststellungen der Sachverständi- 

gen müssen enthalten: 

I3.1 Ein Verzeichnis der zerstörten, beschä- 

digten oder abhandengekommenen 

Sachen sowie deren Versicherungs- 

wert zum Zeitpunkt des Versicherungs- 

falles; 

I3.2 Bei beschädigten Sachen die notwendi- 

gen Reparaturkosten zuzüglich einer 

etwa verbleibenden Wertminderung; 

I3.3 Die Restwerte der von dem Schaden 

betroffenen Sachen; 

I3.4 Entstandene zusätzliche Kosten. 
 

I4 Die Sachverständigen übermitteln bei- 

den Parteien gleichzeitig ihre Feststel- 

lungen. Weichen diese Feststellungen 

voneinander ab, so übergeben wir sie 

unverzüglich dem Obmann. Dieser ent- 

scheidet über die streitig gebliebenen 

Punkte innerhalb der durch die Fest- 

stellungen der Sachverständigen gezo- 

genen Grenzen und übermittelt seine 

Entscheidung beiden Parteien gleich- 

zeitig. 

I5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sach- 

verständigen. Die Kosten des Obman- 

nes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

I6 Die Feststellungen der Sachverständi- 

gen oder des Obmannes sind verbind- 

lich, wenn nicht nachgewiesen wird, 

dass sie offenbar von der wirklichen 

Sachlage erheblich abweichen. 

Im Falle unverbindlicher Feststellun- 

gen oder wenn die Sachverständigen 

eine Feststellung nicht treffen können 

oder wollen oder sie verzögern, erfolgt 

die Feststellung – vorbehaltlich einer 

einvernehmlichen Einigung der Par- 

teien – durch gerichtliche Entschei- 

dung. 

I7 Durch das Sachverständigenverfahren 

werden Ihre Obliegenheiten nicht be- 

rührt. 

 

J Dauer des Versicherungsvertrages 
 

J1 Beginn und Ende des Versicherungs- 

schutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt um 

00:00 Uhr und endet um 00:00 Uhr des 

im Versicherungsschein genannten 

Zeitraums. Dies gilt vorbehaltlich der 

Regelungen über die Folgen verspäte- 

ter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- 

oder Einmalbeitrags. 

J2 Vertragsverlängerung 
 

Der Versicherungsvertrag ist für die im 

Versicherungsschein bestimmte Dauer 

abgeschlossen. 

Der Vertrag verlängert sich um jeweils 

ein weiteres Jahr, wenn er nicht von ei- 

ner der Parteien mit einer Frist von drei 

Monaten zum Ende der laufenden Ver- 

sicherungsperiode in Textform gekün- 

digt wird. 

J3  Kündigung nach Eintritt eines Versi- 

cherungsfalles 

Sie und wir können nach Eintritt des 

Versicherungsfalles das Versicherungs- 

verhältnis in Textform kündigen, wenn 

wir Ihren Freistellungsanspruch aner- 

kannt oder zu Unrecht abgelehnt ha- 

ben. 
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Die Kündigung muss der anderen Ver- 

tragspartei bis zum Ablauf eines Mo- 

nats nach unserer Anerkennung oder 

unberechtigten Ablehnung zugehen. 

Wir haben eine Kündigungsfrist von ei- 

nem Monat einzuhalten. 

Sie und wir haben auch dann ein Kün- 

digungsrecht, wenn wir Ihnen die Wei- 

sung erteilen, es zum Rechtsstreit über 

den Haftpflichtanspruch (sofern ver- 

einbart) des Dritten kommen zu lassen. 

In diesem Fall muss die Kündigung der 

anderen Vertragspartei bis zum Ablauf 

eines Monats nach Beendigung des 

Rechtsstreits mit dem Dritten (Klage- 

rücknahme, Vergleich, Rechtskraft des 

Urteils) zugehen. Wir haben eine Kün- 

digungsfrist von einem Monat einzu- 

halten. 

 

 
K Beitragsanpassung 

K1 Beitragskalkulation 
 

Der Beitrag wird unter Berücksichti- 

gung der in unseren Kalkulationsunter- 

lagen niedergelegten Beitragsfaktoren 

(z. B. Schaden- und Kostenaufwand, 

Bestands-zusammensetzung, Storno- 

quote) für eine ausreichend große An- 

zahl gleichartiger Risiken eines Tarifs 

(Bestandsgruppe) unter Beachtung der 

anerkannten Grundsätze der Versiche- 

rungsmathematik und Versicherungs- 

technik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestands- 

gruppe bestimmt sich nach den Tarif- 

merkmalen, die sich aus unserem Tarif 

und aus sonstigen Vereinbarungen er- 

geben. Tarifmerkmale sind alle Infor- 

mationen, die wir zur Bestimmung des 

versicherten Risikos und zur Be-rech- 

nung des Beitrages im Antrag abfragen 

und im Versicherungsschein dokumen- 

tieren. 

K2 Anpassung des Beitrags 
 

Wir sind berechtigt den Beitrag für be- 

stehende Versicherungsverträge anzu- 

passen, wenn die Entwicklung der 

Schadenaufwendung und der den Ver- 

trägen zurechenbaren Kosten dies er- 

forderlich macht, weil das Äquivalenz- 

verhältnis von Leistung und Gegenleis- 

tung so wie es bei Vertragsschluss be- 

stand, wegen veränderter Schadenauf- 

wendungen und Kosten nicht mehr be- 

steht. Dies kann zu einer Erhöhung, 

aber auch zu einer Verminderung des 

Beitrags führen. 

K3 Methode der Überprüfung des Anpas- 

sungsbedarfs 

Die Überprüfung erfolgt durch Nach- 

kalkulation und berücksichtigt auf der 

Basis der bisherigen Schaden- und Kos- 

tenentwicklung auch die voraussichtli- 

che künftige Entwicklung des unter- 

nehmensindividuellen Schadenbe- 

darfs. Außerdem dürfen und müssen 

bei der Anpassung Veränderungen der 

Aufwendungen für den Rückversiche- 

rungsschutz (sofern dieser anfällt) be- 

rücksichtigt werden. 

Teilbestände, die nach objektiven risi- 

kobezogenen Kriterien abgrenzbar 

sind (z. B. Art des Objekts) und/oder 

deren Schadenverlaufsprofil nach ob- 

jektiven Kriterien (z. B. Art, Anzahl und 

Höhe) unterschieden werden kann, 

können zur Ermittlung des Anpas- 

sungsbedarfs mittels mathematisch 

statistischer und gegebenenfalls geo- 

graphischer Verfahren zusammenge- 

fasst werden. Für diese Zusammenfas- 

sungen kann der Anpassungsbedarf ge- 

sondert kalkuliert und gegebenenfalls 

angepasst werden. Dabei ist die Kalku- 

lation stets auf der Basis einer ausrei- 

chend großen Zahl abgrenzbarer Risi- 

ken durchzuführen. 

Unternehmensübergreifende Daten (z. 

B. Daten des Gesamtverbandes der 

deutschen Versicherer (GDV)) dürfen 

für den Fall herangezogen werden, 

dass eine ausreichende Grundlage un- 

ternehmenseigener Daten nicht zur 

Verfügung steht. 

Im Rahmen gesetzlich vorgeschriebe- 

ner Veränderungen des 
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aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 

Sicherheitskapitals dürfen Maßnah- 

men zur Aufrechterhaltung der bisher 

kalkulierten Verzinsung dieses Kapitals 

mit einbezogen werden. 

Die Methode der Einrechnung der un- 

ternehmenseigenen Kosten und die 

Kostenarten bleiben unverändert. Die 

Versicherungssumme und die Art der 

Bestimmung der Versicherungssumme 

bleiben unverändert. Erhöhungen des 

Gewinnansatzes und der Provisions- 

sätze bleiben bei der Kalkulation außer 

Betracht. 

K4 Anpassungsvoraussetzungen 
 

Sofern die Überprüfung eine Verände- 

rung von mindestens 5 % (Bagatell- 

grenze) ergibt, ist der Versicherer im 

Falle einer Steigerung berechtigt, im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, 

die Beiträge für die bestehenden Versi- 

cherungsverträge anzupassen. 

Wird bei der Überprüfung eine Verän- 

derung von weniger als 5 % festge- 

stellt, findet keine Beitragsanpassung 

statt. 

Die Neukalkulation erfolgt nach den 

anerkannten Grundsätzen der Versi- 

cherungsmathematik und Versiche- 

rungstechnik. Sofern sich ein veränder- 

ter Beitragssatz ergibt, ist der Versiche- 

rer berechtigt und im Fall einer sich aus 

der Kalkulation ergebenden Beitrags- 

reduzierung verpflichtet, den Beitrag 

für die bestehenden Verträge mit Wir- 

kung ab Beginn des nächsten Versiche- 

rungsjahres entsprechend anzupassen. 

Dabei darf eine sich aus der Kalkulation 

ergebende Erhöhung 20 % des bisheri- 

gen Gesamtbeitrags nicht übersteigen. 

Darüber hinaus darf der neue Gesamt- 

beitrag nicht höher sein als der Ge- 

samtbeitrag für den gleichen Versiche- 

rungsschutz im Neugeschäft. 

K5 Beitragserhöhung – Mittelungspflicht 

und Sonderkündigungsrecht 

Erhöhungen des Beitrags werden dem 

Versicherungsnehmer vom Versicherer 

spätestens einen Monat vor Beginn des 

nächsten Versicherungsjahres mit- 

geteilt. Der Versicherungsnehmer 

kann den Versicherungsvertrag inner- 

halb eines Monats nach Zugang der 

Mitteilung mit Wirkung auf den Zeit- 

punkt des Wirksamwerdens der Erhö- 

hung in Textform kündigen. Über das 

Kündigungsrecht und die bei der Kün- 

digung zu beachtenden Voraussetzun- 

gen ist der Versicherungsnehmer in der 

Mitteilung über die Erhöhung des Bei- 

trags zu informieren. 

L Veräußerung des versicherten Ob- 

jekts / Rechtsverhältnisse nach Eigen- 

tumsübergang 

L1 Veräußerung des versicherten Ob- 

jekts 

L1.1 Wird das versicherte Objekt nach A1.1 

vom Versicherungsnehmer veräußert, 

tritt an dessen Stelle der Erwerber in 

die während der Dauer seines Eigen- 

tums aus dem Versicherungsverhältnis 

sich ergebenden Rechte und Pflichten 

des Versicherungsnehmers ein. 

L1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haf- 

ten für den Beitrag, der auf die zur Zeit 

des Eintrittes des Erwerbers laufende 

Versicherungsperiode entfällt, als Ge- 

samtschuldner. 

L1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des 

Erwerbers erst gegen sich gelten las- 

sen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt 

hat. 

L1.4 Wird ein versichertes Nebenobjekt 

nach A1.2 veräußert, bleiben die Rege- 

lungen nach L1.1 bis L1.3 davon unbe- 

rührt. 

 

L2 Kündigungsrechte nach Veräußerung 
 

L2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Er- 

werber das Versicherungsverhältnis 

unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat zu kündigen. Dieses Kündi- 

gungsrecht erlischt, wenn es nicht in- 

nerhalb eines Monats ab der Kenntnis 

des Versicherers von der Veräußerung 

ausgeübt wird. 
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L2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versi- 

cherungsverhältnis mit sofortiger Wir- 

kung oder zu jedem späteren Zeitpunkt 

bis zum Ablauf des Versicherungsjah- 

res in Textform zu kündigen. Das Kün- 

digungsrecht erlischt, wenn es nicht in- 

nerhalb eines Monats nach dem Er- 

werb, bei fehlender Kenntnis des Er- 

werbers vom Bestehen der Versiche- 

rung innerhalb eines Monats ab Erlan- 

gung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

L2.3 Im Falle der Kündigung nach L2.1 und 

L2.2 haftet der Veräußerer allein für 

die Zahlung der Prämie. 

L3 Anzeige der Veräußerung 
 

L3.1 Die Veräußerung ist dem Versicherer 

vom Veräußerer oder Erwerber unver- 

züglich anzuzeigen. Ist die Anzeige un- 

terblieben, ist der Versicherer nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn der Versi- 

cherungsfall später als einen Monat 

nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 

die Anzeige dem Versicherer hätte zu- 

gehen müssen, und der Versicherer 

den mit dem Veräußerer bestehenden 

Vertrag mit dem Erwerber nicht ge- 

schlossen hätte. 

L3.2 Abweichend von L3.1 Satz 2 ist der Ver- 

sicherer zur Leistung verpflichtet, 

wenn ihm die Veräußerung zu dem 

Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 

Anzeige hätte zugehen müssen, oder 

wenn zur Zeit des Eintrittes des Versi- 

cherungsfalles die Frist für die Kündi- 

gung des Versicherers abgelaufen war 

und er nicht gekündigt hat. 

M Anzuwendendes Recht und Gerichts- 

stände 

M1 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches 

Recht. 

M2 Gerichtsstand für Klagen gegen den 

Versicherer 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen uns können bei dem für unseren 

Geschäftssitz oder für den Geschäfts- 

sitz  der  vertragsverwaltenden 

Niederlassung örtlich zuständigen Ge- 

richt erhoben werden. 

Hat ein Versicherungsvertreter den 

Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, 

ist für Klagen, die aus dem Versiche- 

rungsvertrag gegen uns erhoben wer- 

den, auch das Gericht des Ortes zu- 

ständig, an dem der Vertreter zur Zeit 

der Vermittlung oder Schließung seine 

gewerbliche Niederlassung oder bei 

Fehlen einer gewerblichen Niederlas- 

sung seinen Wohnsitz hatte. 

Für Klagen aus dem Versicherungsver- 

trag oder der Versicherungsvermitt- 

lung ist auch das Gericht örtlich zustän- 

dig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 

Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Er- 

mangelung eines solchen Ihren ge- 

wöhnlichen Aufenthalt, haben. 

 

 
M3 Gerichtsstand für Klagen des Versi- 

cherers 

Für gegen Sie gerichtete Klagen ist das 

Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit 

der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in 

Ermangelung eines solchen Ihren ge- 

wöhnlichen Aufenthalt, haben, örtlich 

ausschließlich zuständig. 

N Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungs- 

vertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Verjährung beginnt mit dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch ent- 

standen ist und der Gläubiger von dem 

Anspruch begründenden Umständen 

und der Person des Schuldners Kennt- 

nis erlangt. Die grob fahrlässige Un- 

kenntnis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versiche- 

rungsvertrag bei uns angemeldet wor- 

den, zählt bei der Fristberechnung der 

Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu- 

gang unserer in Textform (z. B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) mitgeteilten Ent- 

scheidung beim Anspruchsteller nicht 

mit. 
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Im Übrigen richtet sich die Verjährung 

nach den allgemeinen Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

O Embargobestimmung 
 

Es besteht – unbeschadet der übrigen 

Vertragsbestimmungen – Versiche- 

rungsschutz nur, soweit und solange 

dem keine auf die Vertragsparteien 

direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han- 

dels- oder Finanzsanktionen bzw. Em- 

bargos der Europäischen Union oder 

der Bundesrepublik Deutschland ent- 

gegenstehen. Dies gilt auch für Wirt- 

schafts-, Handels- oder Finanzsanktio- 

nen bzw. Embargos der Vereinigten 

Staaten von Amerika, soweit dem nicht 

Rechtsvorschriften der Europäischen 

Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 
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BLATT ZUR DATENVERARBEITUNG der 
agencio Versicherungsservice AG 

Vorbemerkung 
 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur 

noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbei- 

tung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver- 

hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwi- 

ckeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 

der Versichertengemeinschaft vor missbräuchli- 

chen Handlungen als die bisherigen manuellen Ver- 

fahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 

Daten zu deiner Person wird durch die Europäische 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt. 

Danach ist die Datenverarbeitung und Nutzung zu- 

lässig, wenn die DSGVO oder eine andere Rechts- 

vorschrift sie erlaubt. 

 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes fin- 

den sich in der Europäischen Datenschutzgrund- 

verordnung (EU DSGVO) und dem Telemedienge- 

setz (TMG). 

 

Verantwortlicher ist die 
agencio 
Versicherungsservice AG 
Bahnhofstraße 2 
26655 Westerstede 
E-Mail: hey@agencio.de 

 
Der Verantwortliche wird ver- 

treten durch den Vorstand 

Holger Koppius (Sprecher) und 

Gerold Saathoff 

 
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter nach Artikel 

37 DSGVO ist 

 
DataCo GmbH 

Dachauer Straße 65 

80335 München 

 

Einwilligungserklärung 
 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 

Interessenabwägung und im Hinblick auf eine si- 

chere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

ist in deinem Versicherungsantrag eine Einwilligungs- 

erklärung nach der DSGVO aufgenommen worden. 

Diese  gilt  über  die  Beendigung  des 

Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer 

in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 

Ablehnung des Antrags oder durch deinen jederzeit 

möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 

bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 

kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 

Trotz Widerruf oderganz bzw. teilweise gestrichener 

Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbei- 

tung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zu- 

lässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be- 

schrieben, erfolgen. 

 

Schweigepflichtentbindungserklä- 

rung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, 

die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis un- 

terliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 

(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens- 

, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversi- 

cherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige- 

pflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden 

wollen wir Dir einige wesentliche Beispiele für die Da- 

tenverarbeitung und -nutzung nennen. 

 
1. Datenspeicherung bei deinem Assekuradeur 

agencio Versicherungsservice AG und deinem 

Risikoträger 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungs- 

vertrag notwendig sind. Das sind zunächst deine 

Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer- 

den zum Vertrag versicherungstechnische Daten 

wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche- 

rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bank- 

verbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 

eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach- 

verständigen oder eines Arztes geführt (Vertrags- 

daten). Bei einem Versicherungsfall speichern 

wir deine Angaben zum Schaden und ggf. auch 

Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt er- 

mittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Fest- 

stellung deiner Reparaturwerk statt über einen 

Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens- 

versicherung den Auszahlungsbetrag (Leis- 

tungsdaten). 

 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird 

ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 

ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb ge- 

ben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 

Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
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Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre- 

chende versicherungstechnische Angaben von 

uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risi- 

kozuschlags sowie im Einzelfall auch deine Per- 

sonalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- 

und Schadenbeurteilung mitwirken, werden dir 

auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen 

sich die Rückversicherer weiterer Rückversiche- 

rer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten 

übergeben. 

 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat 

der Ver- sicherte bei Antragstellung, jeder Ver- 

tragsänderung und im Schadenfall dem Versi- 

cherer alle für die Einschätzung des Wagnisses 

und die Schadenabwicklung wichtigen Um- 

stände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 

frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 

oder Mitteilungen über gleichartige andere Ver- 

sicherungen (beantragte, bestehende, abge- 

lehnte oder gekündigte). Um Versicherungs- 

missbrauch zu verhindern, eventuelle Wider- 

sprüche in den Angaben des Versicherten aufzu- 

klären oder um Lücken bei den Feststellungen 

zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 

erforderlich sein, andere Versicherer um Aus- 

kunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte 

auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es 

in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 

gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Tei- 

lungsabkommen) eines Austausches von per- 

sonen- bezogenen Daten unter den Versiche- 

rern. Dabei werden Daten des Betroffenen 

weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz- 

Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie 

Schadenhöhe und Schadentag. 

 
4. Datenübermittlung an Versicherungsvermittler 

Du wirst in deiner Versicherungsangelegenheit 

durch einen Vermittler betreut, der dich mit 

deiner Einwilligung auch berät. Vermittler in 

diesem Sinn sind Versicherungsmakler. Der 

Makler führt eine nach den im Versicherungs- 

gewerbe üblichen Grundsätzen ordnungsge- 

mäße Betreuung des Versicherungsnehmers 

und Verwaltung des Versicherungsvertrages 

durch. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß er- 

füllen zu können, erhält der Vermittler zu die- 

sen Zwecken von uns die für die Betreuung und 

Beratung notwendigen Angaben aus deinen An- 

trags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versi- 

cherungsnummer, Beiträge, Art des Versiche- 

rungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versi- 

cherungsfälle und Höhe von Versicherungsleis- 

tungen. Ausschließlich zum Zweck von Ver- 

tragsanpassungen in der Personenversicherung 

können an den zuständigen Vermittler auch 

Gesundheitsdaten übermittelt werden. Jeder 

Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflich- 

tet, die Bestimmungen der DSGVO und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 

Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu be- 

achten. 

 
5. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens 

kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, 

zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder 

zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 

Anfragen an den zuständigen 

Fachverband bzw. an andere Versicherer zu rich- 

ten oder auch entsprechende Anfragen anderer 

Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen 

beim GDV Gesamtverband der Deutschen Ver- 

sicherungswirtschaft zentrale Hinweissysteme. 

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und de- 

ren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit 

dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, 

also nur so weit bestimmte Voraussetzungen er- 

füllt sind. Beispiele für unsere Bereiche: 

 

 
• Sachversicherer: Aufnahme von Schäden und 

Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 

wenn aufgrund des Verdachts des Versiche- 

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 

und bestimmte Schaden- summen erreicht 

sind. 

 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Ver- 

hinderung weiteren Missbrauchs. 

 

• Unfallversicherer: Meldung bei erheblicher Ver- 

letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Oblie- 

genheitsverletzung im Schadenfall, wegen 
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Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall- 

folgen, außerordentlicher Kündigung durch 

den Versicherer nach Leistungserbringung oder 

Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Ver- 

sicherungsmissbrauch. 

 
• Allgemeine Haftpflichtversicherung: Registrie- 

rung von auffälligen Schadenfällen sowie von 

Personen, bei denen der Verdacht des Versiche- 

rungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und 

-verhütung. 

 
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über deine 

Rechte 

 
Du hast als Betroffener nach der DSGVO neben dem 

eingangs erwähnten Widerrufsrechts ein Recht auf 

Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzun- 

gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö- 

schung deiner in einer Datei gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläute- 

rungen wende dich bitte an den betrieblichen Daten- 

schutzbeauftragten deines Versicherers. Richte du 

auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berich- 

tigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 

Rückversicherer gespeicherten Daten stets an dei- 

nen Versicherer. 

 
Einwilligungsklausel nach der Europäischen Daten- 

schutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Ich willige mit Antragsunterschrift ein, dass 

 
• die agencio Versicherungsservice AG die von mir 

in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Daten 

– auch Gesund- heitsdaten – erhebt, speichert 

und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie 

zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 

dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist. 

 
• meine Daten – auch Gesundheitsdaten soweit er- 

forderlich – an Rückversicherungen übermittelt 

und dort zu den genannten Zwecken verwendet 

werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für 

die agencio Versicherungsservice AG tätigen 

Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten 

und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten 

von ihrer Schweigepflicht. 

• die agencio Versicherungsservice AG meine 

Daten – auch Gesundheitsdaten – und sonstigen 

nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben 

genannten Fällen – so- weit erforderlich – an 

den für mich zuständigen selbst- 

ständigen Versicherungsvermittler übermittelt 

und diese dort erhoben, gespeichert und zu 

Beratungszwecken genutzt werden dürfen. 

 

• die agencio Versicherungsservice AG meine Daten 

– auch Gesundheitsdaten – an die in der im 

Internet veröffentlichten Liste genannten 

Stellen übermittelt und dass die 

Gesundheitsdaten dort für die angeführten 

Zwecke im gleichen Umfang erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, wie die 

agencio Versicherungsservice AG dies tun 

dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die 

Mitarbeiter der agencio Versicherungsservice 

AG und sonstiger Stellen im Hinblick auf die 

Weitergabe von Gesundheitsdaten und 

anderer nach § 203 StGB geschützter 

Daten von ihrer Schweigepflicht. 


